




20230905_200FR20_Pu_ÖEK 5.00_Wortlaut_Beschluss.docx Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

 

 

  0 

 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 
 
 
KURZFASSUNG 1 

 

 

§ 1 Umfang und Inhalt 4 

 

 

§ 2 Plangrundlage und Verfasser 4 

 

 

§ 3 Festlegungen des Entwicklungsplanes 5 

 

(1) Abgrenzung und Übernahme Überörtlicher Festlegungen 5 

(2) Räumlich-funktionelle Gliederung – Die Örtlichen Funktionen 6 

(3) Entwicklungsgrenzen 7 

 

 

§ 4 Ziele und Maßnahmen 9 
 

(1) Sachbezogene Ziele und Maßnahmen 9 

(2) Raumbezogene Ziele und Maßnahmen 13 

 

§ 4a Räumliches Leitbild 14 

 

§ 5 Grundsätze zur Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen 14 

 

 

§ 6 Wirkung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 14 

 

 

§ 7 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 15 

 

 

VERFAHRENSBLATT 16 

 
 



20230905_200FR20_Pu_ÖEK 5.00_Wortlaut_Beschluss.docx Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  1 

KURZFASSUNG 

Die Marktgemeinde Gralla kommt ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, das geltende Örtliche Ent-

wicklungskonzept Nr. 4.00 mit dem zugehörigen Entwicklungsplan und den geltenden Flächenwid-

mungsplan Nr. 4.00 auf Basis der aktuellen raumordnungsgesetzlichen Bestimmungen des Steier-

märkischen Raumordnungsgesetz 2010 planmäßig fortzuführen.  

 

Das wesentliche Planungsinstrument stellt dabei das neue Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 

mit dem zugehörigen Entwicklungsplan auf Basis der aktuellen Rechtsnorm dar. Dieses Planungs-

instrument ist aufgrund der geltenden Rechtslage als eigene Verordnung zu erlassen und soll die 

Entwicklung der Marktgemeinde Gralla für die kommenden 15 Jahre hinsichtlich ihrer räumlich-funk-

tionellen Ausrichtung raumordnungsfachlich wie raumordnungsrechtlich planmäßig und nachhaltig 

leiten.  

 

In Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des StROG 2010 idF. LGBl Nr. 15/2022, 

den geltenden Bestimmungen des Landesentwicklungsprogrammes (LEP 2009, LGBl. Nr. 75/2009) 

und dem geltenden Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark 

(LGBl. Nr. 88/2016) werden, ausgehend von den digitalen Grundlagendaten des GIS-Steiermark und 

der vorliegenden Bestands- und Problemanalyse (März 2021), sowie aufbauend auf das geltende 

Örtlichen Entwicklungskonzept Nr. 4.00, die siedlungs- und kommunalpolitischen Entwicklungsziele 

einschließlich Maßnahmen adaptiert, geprüft und nach dem Leitfaden 2.0 („Örtliches Entwicklungs-
konzept“) des Amtes der Stmk. Landesregierung geordnet bzw. teilweise neu gegliedert und definiert.  
 

Der Entwicklungsplan Nr. 5.00 als integrierender Bestandteil des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 

Nr. 5.00 wird an das geltende StROG 2010 sowie an die Planzeichenverordnung 2016 angepasst 

und in Teilbereichen aufgrund überarbeiteter und aktualisierter Entwicklungsziele bzw. unter Berück-

sichtigung wesentlich geänderter Planungsvoraussetzungen modifiziert bzw. neu festgelegt und auf 

eine künftige Planungsperiode von mind. 15 Jahren ausgerichtet. 

 

Die Marktgemeinde Gralla befindet sich in räumlich-funktioneller Nähe zum süd- und südwestlich 

angrenzenden Regionszentrum Leibnitz (wodurch sich ein reger Austausch von Arbeitsplatzangebo-

ten und Dienstleistungsangeboten ergibt). Diesbezüglich gibt es eine Wechselwirkung hinsichtlich 

Einkaufs- und Fachmarktzentren zwischen Gralla und dem Regionszentrum. 

 

Gralla befindet sich an der hochrangigen Infrastrukturachse Graz-Leibnitz-Maribor-Zagreb sowie den 

Anbindungsmöglichkeiten zu den Naherholungs- und Tourismusstandorten der Südsteiermark mit 

ihren attraktiven Naherholungs- und Gastronomieangeboten. Über die S-Bahnhaltestelle Kaindorf an 

der Sulm besteht auch ein attraktives schienengebundenes öffentliches Verkehrsmittel in den 

Grazer Zentralraum neben den bestehenden attraktiven Buslinienverbindungen innerhalb der  

Gemeinde.  

 

Das Gemeindegebiet von Gralla ist durch kleinteilige Landwirtschaften, einer großen zusammenhän-

genden landwirtschaftlichen Vorrangzone nord-süd-gerichtet, östlich und westlich der Pyhrnauto-
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bahn A9 sowie einer historisch entwickelten kleinteiligen Siedlungsstruktur östlich der Pyhrnauto-

bahn, welche hauptsächlich noch durch landwirtschaftliche Nutzungen und Funktionen geprägt wird, 

gekennzeichnet.  

 

Westlich der Pyhrnautobahn A9 schaffen zwei größere zusammenhängende Waldkomplexe eine er-

höhte Lebensqualität für die westlich daran angrenzenden Wohnsiedlungsgebiete (Naherholungs-

raum) und soll zwischen diesen beiden Waldgebieten der bestehende Freiraum weiterhin der Land-

wirtschaft bzw. Naherholung der Bewohner:innen dienen.  

 

Gralla ist als Teilregionales Zentrum festgelegt und erfolgt die Abgrenzung des Teilregionalen Zent-

rums Gralla gemäß den Ergebnissen der Bestandsaufnahme und -analyse der einzelnen Siedlungs-

räume bzw. durch Übernahme des im Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 4.00 bereits festgelegten 

Örtlichen Siedlungsschwerpunktes „Hauptort“. Die im 4. Örtlichen Entwicklungskonzept der Markt-
gemeinde Gralla als Örtliche Siedlungsschwerpunkte festgelegten Ortsteile Altgralla und Untergralla 

können, da den geltenden Bestimmungen des § 22 (5) StROG 2010 nicht mehr gerecht werdend, 

im 5. Örtlichen Entwicklungskonzept daher nicht mehr als solche festgelegt werden.  

 

Das Gemeindegebiet der Marktgemeinde Gralla liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Überein-

kommens zum Schutze der Alpen (Alpenkonvention). Aus diesem Grunde ist der Planungsleitfaden 

„Alpenkonvention in der Örtlichen Raumplanung“ (herausgegeben vom Amt der Stmk. Landesregie-
rung, Abteilung 13, Stand: September 2012) für das gegenständliche Revisionsverfahren zum 5. 

Örtlichen Entwicklungskonzept nicht heranzuziehen.  

 

Der Entwicklungsplan Nr. 5.00 stellt mit seiner räumlich-funktionellen Gliederung die räumliche Um-

setzung der im Wortlaut zum Örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Ziele und Maßnahmen dar.  

 

Mit den festgelegten äußeren Entwicklungsgrenzen bildet der Entwicklungsplan jene Siedlungs-

räume ab, welche für die jeweiligen Teilziele und Maßnahmen zur Entwicklung der einzelnen Ortsteile 

innerhalb des gesamten Gemeindegebietes vorgesehen sind. Wesentliche Gliederungselemente des 

Entwicklungsplans sind die naturräumlichen Gegebenheiten sowie die neu festzulegenden äußeren 

Entwicklungsgrenzen aufgrund von bestehenden Nutzungsbeschränkungen und/oder überörtlich 

geregelten Planungsvorgaben sowie siedlungspolitischen Zielsetzungen. Die Grenzen werden groß-

teils durch überörtliche Planungen (landwirtschaftliche Vorrangzonen und Grünzonen) und infra-

strukturelle Gegebenheiten bestimmt. Die im Entwicklungsplan Nr. 5.00 zusätzlich dargestellten 

Funktions- und Freiraumbereiche (z.B. die im siedlungspolitischen Interesse festgelegten Grün- und 

Freihaltezonen) bilden aufeinander abgestimmte räumlich-funktionelle Einheiten und sollen diffe-

renzierte Aufgaben (z.B. landwirtschaftliche Nutzungen, Landschaftspflege, Freihaltebereiche, Erho-

lungsgebiete) im Rahmen der Gesamtentwicklung der Marktgemeinde Gralla erfüllen.  

 

Strategische Umweltprüfung/Alpenkonvention: 

Die Neufestlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept einschließlich Entwicklungsplan Nr. 5.00 

werden entsprechend der Richtlinie „SUP in der Örtlichen Raumplanung“, 2. Auflage (herausgegeben 

von der Abteilung 13) auf ihre möglichen Umweltauswirkungen im Sinne der Bestimmungen des § 4 
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VERORDNUNG 
DER MARKTGEMEINDE GRALLA 

ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR. 5.00 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gralla hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 gemäß § 24 (6) 

Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010, LGBl Nr. 49/2010 idF LGBl Nr. 15/20221 und am 

17.10.2023 (Änderungsbeschluss gem. § 24 (11) St ROG 2010) das Örtliche Entwicklungskonzept 

Nr. 5.00 (ÖEK) samt Entwicklungsplan (EP) nach öffentlicher Auflage in der Zeit von 11.07.2022 bis 

05.09.2022 sowie nach erfolgter Anhörung und Einwendungsbehandlung einstimmig beschlossen.  

 

§1 

Umfang und Inhalt 

 

(1) Das Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) Nr. 5.00 besteht aus einem Verordnungswortlaut 

und dem Entwicklungsplan (EP) im Maßstab 1:10.000, welcher integrierender Bestandteil 

dieser Verordnung ist. Zur Begründung ist der Verordnung ein Erläuterungsbericht mit Dif-

ferenzplan angeschlossen.  

 

(2) In Übereinstimmung mit den Raumordnungsgrundsätzen des Steiermärkischen Raumord-

nungsgesetzes 2010 idF LGBl. Nr. 15/2022, den Festlegungen des Landesentwicklungs-

programms 2009 (LGBl. Nr. 75/2009), dem Regionalen Entwicklungsprogramm für die Pla-

nungsregion Südweststeiermark (LGBl. Nr. 88/2016) und der Verordnung der Steiermärki-

schen Landesregierung vom 12.09.2005 über ein Programm zur hochwassersicheren Ent-

wicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 117/2005) werden – ausgehend von den Ergeb-

nissen der Bestandsaufnahme und der Problemanalyse (März 2021) nachfolgende  

Entwicklungsziele und Prioritätenreihung sowie Maßnahmen unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes von Gralla festgelegt.  

 

§ 2 

Plangrundlage und Verfasser 

 

(1) Der Entwicklungsplan basiert auf orthoentzerrten Luftbildaufnahmen (Quelle: GIS Steier-

mark mit Stand: Juli 2021). 

 

(2) Das Örtlichen Entwicklungskonzept/ Entwicklungsplan Nr. 5.00, welches auf der durchge-

führten Bestandsaufnahme und Problemanalyse (März 2021) aufbaut, wird in enger Ab-

stimmung mit dem Gemeinderat und der Verwaltung der Marktgemeinde Gralla von der 

Pumpernig & Partner ZT GmbH, Mariahilferstraße 20/I, 8020 Graz (GZ: 200FR20) verfasst. 

(3) Erläuternde/erklärende Ausführungen werden als informelle, unverbindliche Anmerkungen 

im Wortlaut kursiv dargestellt. 

 
1  Rechtsgrundlage für das Örtliche Entwicklungskonzept Nr. 5.00 stellt das Steiermärkische Raumordnungs-

gesetz 2010 (StROG 2010) idF. LGBL Nr. 15/2022 dar und nehmen alle weiteren Bezugnahmen auf rele-
vante Gesetzesbestimmungen auf diese Fassung des StROG 2010 Bezug. 
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§ 3 

Festlegungen des Entwicklungsplanes  

 

(1) Abgrenzung und Übernahme Überörtlicher Festlegungen: 

Z.1 Gemäß Landesentwicklungsprogramm 2009 (LGBl. Nr. 75/2009) befindet sich das 

Gemeindegebiet der Marktgemeinde Gralla gemäß § 2 (Regionen) innerhalb der Re-

gion Südweststeiermark, bestehend aus den politischen Bezirken Leibnitz und 

Deutschlandsberg. 

 

Z.2 Gemäß Regionalem Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeier-

mark (LGBl. Nr. 88/2016) ist die Marktgemeinde Gralla als Teilregionales Zentrum 

sowie als Regionaler Industrie- und Gewerbestandort festgelegt. Teilregionale Zen-

tren sollen den Grundbedarf an öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistun-

gen für die Bevölkerung mehrerer Gemeinden anbieten. 

 

Das Teilregionale Zentrum Gralla (Symbol: Stern) umfasst den zentralen Siedlungs-

bestand beidseits entlang der B67 und B73 (Ortsteile Obergralla, Straßengralla und 

dem Gewerbe-Einkaufspark) 

 

Z.3 Gemäß § 3 (Ziele und Maßnahmen für Teilräume) des Regionalen Entwicklungspro-

grammes für die Planungsregion Südweststeiermark befindet sich das Gemeindege-

biet innerhalb nachfolgender Teilräume: 

• Außeralpine Wälder und Auwälder 

• Ackerbaugeprägte Talböden und Becken 

• Siedlungs- und Industrielandschaften 

 

Z.4 Gemäß § 5 (Vorrangzonen) des Regionalen Entwicklungsprogrammes für die Pla-

nungsregion Südweststeiermark befinden sich im Gemeindegebiet von Gralla fol-

gende Vorrangzonen: 

• Vorrangzonen für die Siedlungsentwicklung (Regionaler Siedlungsschwer-

punkt) 

• Landwirtschaftliche Vorrangzonen 

• Vorrangzone für Industrie und Gewerbe 

• Grünzonen: Murauen und 10 m bzw. 20 m (entlang der Mur) breite Uferbe-

reiche beidseitig der natürlich fließenden Gewässer. 

• Ökologischer Korridor 

 

Z.5 Die Bestimmungen des Programms zur hochwassersicheren Entwicklung der Sied-

lungsräume (LGBl. Nr. 117/2005) sind bei allen Planungsmaßnahmen zu berück-

sichtigen. 
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(2) Räumlich-funktionelle Gliederung – Die Örtlichen Funktionen: 

 

Z.1 Gebiete mit baulicher Entwicklung: 

 Auf Basis der raumordnungsfachlich vorgeprüften Bestandssituation und Be-

standsanalyse werden die mittel- bis langfristigen siedlungspolitischen Zielsetzun-

gen der Marktgemeinde Gralla durch Festlegung von Gebieten mit baulicher Entwick-

lung, Örtlichen Vorrangzonen/Eignungszonen und Gliederungselementen im Ent-

wicklungsplan Nr. 5.00 plangrafisch festgelegt.  

 

lit. a) Zentrum: (Punktraster rot) 

 Ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land - Kerngebiete und die Zentrumsfunktion ergänzenden Verkehrsflächen 

sowie Sondernutzungen im Freiland (Spiel- und Sport- und Erholungs- 

einrichtungen). 

 

lit. b) Wohnen: (Punktraster orange)  

Ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land – Allgemeine Wohngebiete, Reine Wohngebiete und die Wohnfunktion 

ergänzende Verkehrsflächen sowie Sondernutzungen im Freiland (Spiel- und 

Sportplätze). 

 

lit. c)  Industrie, Gewerbe: (Punktraster violett)  

Ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land – Gewerbegebiete und Industriegebiete und die, die industrielle bzw. ge-

werbliche Nutzung ergänzenden Verkehrsflächen (Parkplätze) und Son-

dernutzungen im Freiland (Manipulationsflächen, infrastrukturelle Einrichtun-

gen). Eine gewerbliche Nutzung ist in diesen ergänzenden Sondernutzungen 

und Verkehrsflächen unzulässig. 

 

lit. d) Einkaufszentren: (Punktraster rosa)  

Ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Ge-

biete für Bauland – Einkaufszentren 2, deren zugehörige Verkehrsflächen 

und allfällige Pufferzonen zur Vermeidung von Nutzungskonflikten. Diese sind 

im Flächenwidmungsplan und/oder Bebauungsplan näher festzulegen. 

 

lit. e) Landwirtschaftlich geprägte Siedlungsgebiete: (Punktraster braun)  

Ausschließlich zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Bau-

land – Dorfgebiete und die landwirtschaftliche Nutzung nicht entgegenste-

hende Verkehrsflächen sowie Sondernutzungen im Freiland (Reitsport, land-

wirtschaftliche Lagerflächen, Sportanlagen). 
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lit. f)  Bereiche mit 2 Funktionen:  

im Flächenwidmungsplan sind die jeweiligen Nutzungen gemäß den jeweils 

definierten Funktionen gemäß § 3 (2) Z. 2 (Funktionsbereiche) bzw. Z. 3 lit. 

a) (Eignungszonen) zulässig.  

 

lit. g)  Entwicklungspotenziale (punktierte Darstellung, Farbe nach den Gebieten mit 

baulicher Entwicklung) dienen der planmäßigen und bedarfsorientierten Wei-

terentwicklung bestehender (Siedlungs-) Strukturen während der gesamten 

Geltungsdauer des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 der Markt- 

gemeinde Gralla (15 Jahre). 

 

Z.2 Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen und Gliederungselemente 

lit. a) Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen für Erholung, Sport, Freizeit (grün 

schraffierte Bereiche) und für Energieerzeugung und Sonstiges (braun schraf-

fierte Bereiche): 

Zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Sondernutzungen im 

Freiland und hierfür erforderliche Verkehrsflächen bzw. infrastrukturelle Aus-

stattungen.  

 

Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen für Verkehr (gelb schraffierte Berei-

che): 

zulässige Festlegungen im Flächenwidmungsplan sind Verkehrsflächen für 

den ruhenden Verkehr.  

 

lit. b)  Grünraumelemente (hellgrüne Balken oder Punkte) sind Örtliche Grünzonen, 

Grünzüge sowie Grünverbindungen und sollen diese zur Erhaltung von ökolo-

gisch bedeutenden Gebieten (Kleinklima) sowie zur langfristigen Erhaltung 

des gebietstypischen Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes von Bebauungen 

(zB zur Erhaltung von Sicht- und Blickbeziehungen) freigehalten werden (aus-

genommen davon ist die landwirtschaftliche Nutzung bei nachweislich gege-

benem Erfordernis) bzw. dienen diese als Pufferbereich zwischen unter-

schiedlichen Nutzungen (Industrie/Gewerbe und Wohnen). Die Grünraumele-

mente verbinden den Ökologischen Korridor (lt. REPRO) im Norden mit dem 

solitär stehenden Waldkomplex beim Gewerbe- und Einkaufspark im Süden.  

 

(3) Entwicklungsgrenzen 

 

Z.1  Absolute naturräumliche Entwicklungsgrenzen (durchgehende grüne Linie) sind lang-

fristig nicht zu überschreitende Entwicklungsgrenzen, die aufgrund von naturräumli-

chen Gegebenheiten (Geländesituation, Gewässer, Naturgefahren, Waldgrenzen, 

Freiraumelemente wie Uferbegleitgrün, Böschungen, …) und fehlender naturräumli-

cher Voraussetzungen festgelegt werden.  
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Z.2  Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (durchgehende rote Linie) sind 

langfristig nicht zu überschreitende äußere Entwicklungsgrenzen, die aufgrund von 

siedlungspolitischen Entscheidungen (z.B. Erhaltung der bestehenden Siedlungs-

strukturen aufgrund kompakter Siedlungsgefüge zur Wahrung des Ortsbildes) oder 

aufgrund siedlungspolitischer Rahmensetzungen (z.B. nach außen hin eingefrorene 

Entwicklungspotenziale) festgelegt werden. 

 

Z.3  Relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen (strichlierte rote Linie) sind Ent-

wicklungsgrenzen, bei denen Überschreitungen aufgrund einer aus dem Bestand her-

aus nicht eindeutig ableitbaren bzw. begründbaren Siedlungsgrenze bei gegebener 

Kriterienerfüllung bzw. siedlungspolitischer Willensbildung und der Entwicklung von 

Innen nach Außen zulässig sind. 

 

Z.4  Überschreitung Relativer Entwicklungsgrenzen 
 

lit. a) Eine Überschreitung von Relativen Entwicklungsgrenzen ist ohne Änderung 

des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/ Entwicklungsplanes Nr. 5.00 im Aus-

maß von einer ortsüblichen Bauplatztiefe (ca. 30 - 40 m) bei gegebener  

Kriterienerfüllung zulässig (Entwicklung von innen nach außen). 

 

lit. b) Eine Überschreitung ist bei Vorliegen von wesentlich geänderten Planungsvo-

raussetzungen nach Änderung des Entwicklungsplanes zulässig, wenn z.B. 

durch Bebauungen das vorgesehene Siedlungspotenzial überwiegend konsu-

miert ist oder eine hohe Standortqualität ohne Konfliktpotenzial vor Ort nach-

gewiesen werden kann. In diesen Fällen können Erweiterungen über die orts-

übliche Bauplatztiefe hinaus mit einer Änderung des Örtlichen Entwicklungs-

konzeptes vorgenommen werden. 

 

Naturräumliche Entwicklungsgrenzen: 

 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Freihaltung von Uferstreifen bzw. Gewässern   

2 Erhaltung von Wald- und/oder Gehölzstreifen 

3 Fehlende naturräumliche Voraussetzungen  

4 Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft, ökologisch- oder 

klimatisch bedeutsamer Strukturen (Freihaltekorridor) 

 

Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen: 
 

Lfde. Nr. Definition: 

1 Baulandbedarf unter Berücksichtigung vorrangiger Entwicklungen in 

Siedlungsschwerpunkten 

2 Nutzungsbeschränkungen durch übergeordnete Planungen und Si-

cherstellung anderer Planungen 
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3 Nutzungsbeschränkungen aufgrund von Immissionen 

4 Vermeidung von Nutzungskonflikten 

5 Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes 

6 Mangelhafte Infrastruktur oder Erschließung 

7 Gemeindegrenze 

 

§ 4 

Ziele und Maßnahmen 

 

(1) Sachbezogene Ziele und Maßnahmen (Entwicklungsziele für Sachbereiche): 

 

Z.1  Naturraum und Umwelt 

lit. a) Langfristige Sicherstellung eines funktionsfähigen Naturhaushaltes und entspre-

chende Rücksichtnahme bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

in der Marktgemeinde Gralla (Z2). 

 

lit. b) Sparsame Nutzung des Raumes und Reduktion des Bodenverbrauches als unver-

mehrbares Gut durch konzentrierte und kompakte Siedlungsentwicklung (Schutz des 

Landschaftsraumes vor einer ungeordneten Zersiedelung) (Z+M). 

 

lit. c) Erhaltung der Auwaldflächen und Waldflächen (klimagerechter Waldumbau) auf-

grund ihrer Bedeutung als landschaftsgliedernde Elemente und als hochwertiges Na-

tur- und Naherholungsgebiet (Z) und Berücksichtigung des Ökologischen Korridors 

gem. REPRO bei allen künftigen Planungen (M).  

 

lit. d) Weitestgehende Freihaltung der Waldränder und Schutz der das Landschaftsbild prä-

genden Flurgehölze, Einzelbäume in ihrer landschaftsgliedernden und ökologischen 

Wirkung (Z) durch Berücksichtigung dieser bei allen raumbedeutsamen Planungen 

und Setzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität und Artenvielfalt (M). 

 

lit. e) Langfristige Sicherstellung der Erhaltung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes 

sowie der das Landschaftsbild prägenden Grün- und Freiflächen durch geeignete und 

vom Bestand abgeleitete Festlegungen von Entwicklungsgrenzen (Z+M). 

 

lit. f) Langfristiger Schutz und Erhaltung der derzeit noch bestehenden großflächig und zu-

sammenhängend vorhandenen landwirtschaftlich gut nutzbaren und sehr gut zu be-

arbeitenden Ackerflächen im Leibnitzer Feld, um damit langfristig die Urproduktion 

und Ernährungssicherheit über diese Nutzflächen erhalten und sichern zu können 

(Z). Hintanhaltung einer Segmentierung und Zerschneidung dieser Flächen (M). 

 

 
2  Z = Ziel, M = Maßnahme, Z+M = Ziel und Maßnahme. 
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lit. g) Freihaltung eines mind. 10 m bzw. 20 m (entlang der Mur) breiten Uferstreifens ent-

lang von natürlich fließenden Gewässern vor sämtlichen Bebauungen (M) in Berück-

sichtigung des Sachprogrammes zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungs-

räume sowie des geltenden REPRO´s Südweststeiermark (Rechtskraft: 16.07.2016). 

 

lit. h) Schutz des Grundwassers, der Oberflächenwässer, der Wasserschutz- und -schonge-

biete sowie der Wasserversorgungsanlagen vor Verunreinigungen durch Berücksich-

tigung der Einzugsbereiche bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 

der Marktgemeinde Gralla (Z). 

 

lit. i) Rückhaltung und Versickerung von möglichst viel unbelastetem Oberflächenwasser 

vor Ort zur Konsolidierung des Wasserhaushaltes und zur Reduktion von Hochwas-

serspitzen für die Unterlieger durch entsprechende Auflagen durch Zwischenretentie-

rung im Zuge der nachfolgenden Individualverfahren (Bauverfahren, …) (M). 

 

Z.2 Siedlungsraum und Bevölkerung 

lit. a) Konsolidierung der Bevölkerungsentwicklung im Hinblick auf die bestehenden und 

aufrechtzuerhaltenden Gemeindeeinrichtungen für Betreuung (Kindergärten, Volks-

schule, Altenpflege) und technische Infrastruktureinrichtungen (Straße, Kanal, Klär-

anlage, Wasserversorgung) (Z). Als Höchstzielwert der Bevölkerungszahl werden 

3.150 Einwohner für das Jahr 2037 (Planungshorizont 15 Jahre) festgelegt (Z). Um 

eine vorzeitige Überschreitung der Einwohnerzahl möglichst hintanzuhalten, können 

Potentialflächen für Wohnen einer Weiterentwicklung erst nach überwiegender, vor-

rangiger Konsumation von, im Flächenwidmungsplan 5.00 ausgewiesenen bzw. be-

stehendem Bauland und Aufschließungsgebieten, zugeführt werden, wobei bereits 

bewilligte Wohnbauten mit zu berücksichtigen sind (M). 

 

lit. b) Abstimmung aller Zielsetzungen und Maßnahmen der Gemeinde mit dem Ziel einer 

der demografischen Entwicklung angepassten geordneten Zunahme der Bevölke-

rung unter Berücksichtigung der räumlichen Tragfähigkeit und unter Berücksichti-

gung der sich auch künftig weiterhin verringernden Haushaltsgröße (Z+M). 

 

lit. c) Langfristige Absicherung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Marktge-

meinde Gralla als Wohnsitzgemeinde durch Bewahrung der zusammenhängenden 

Natur- und Grünräume, der damit verbundenen sehr guten Lebensqualität, des Wohl-

fühlcharakters und des durch das Vereinsleben gewährleisteten Zusammenhaltes  

innerhalb der Gemeindebevölkerung (Z). 

 

lit. d) Erhaltung und Sicherung der Wohnumfeldqualität in allen Wohnsiedlungsgebieten 

durch darauf abgestimmte Planungen (Bebauungspläne für großflächige Aufschlie-

ßungsgebiete), durch die Sicherung und den Erhalt von Grünräumen und Sicherstel-

lung einer ortsüblich gestalteten und der Umgebungssituation entsprechenden Be-

bauung im gesamten Gemeindegebiet hinsichtlich Dachgestaltung, Fassadengestal-

tung und Höhenentwicklung (Z). Im Zuge von planmäßigen Baulanderweiterungen 
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sind im siedlungspolitischen Interesse fußläufige Verbindungen und attraktive Rad-

verkehrsbeziehungen herzustellen (M).  

 

lit. e) Erhaltung und Sicherung der dörflich strukturierten Siedlungsbestände (u.A. Obere 

und Untere Dorfstraße, Altgralla und Untergralla) durch eine auf die jeweilige Gebiets-

typizität abgestimmte Festlegung von unterschiedlichen Funktionsbereichen im Ört-

lichen Entwicklungsplan (ÖEP) sowie der dafür geeigneten Baulandkategorie des 

Dorfgebietes (DO) im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 (Z+M). 

 

lit. f) Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit der Landes-Straßenverwaltung und plan-

mäßige Verwertung der bestehenden Potenziale für Gebiete mit baulicher Entwick-

lung (weitere Baulandfestlegungen) erst nach Ertüchtigung des Landesstraßennet-

zes bzw. Vorlage der gutachterlichen Nachweise der Leistungsfähigkeit und nach 

überwiegender, vorrangiger Konsumation von im Flächenwidmungsplan 5.00 ausge-

wiesenen bzw. bestehendem Bauland und Aufschließungsgebieten“ (Z+M). 

 

lit. g) Mobilisierung von neuen Baulandausweisungen zur Bereitstellung von verfügbaren 

und leistbaren Bauplätzen für die ortsansässige Bevölkerung (Abschluss von Bau-

landverträgen bzw. Festlegung von Bebauungsfristen) und Sicherstellung von Grund-

stücken im öffentlichen Interesse (Festlegung einer Vorbehaltsfläche für Gesund-

heitsvorsorge) (Z+M). 

 

lit. h) Schutz des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes sowie Erhaltung und Schutz, Erhal-

tung und Pflege von historisch und gestalterisch bedeutsamen Bauwerken und Flur-

denkmälern (Z). 

 

lit. i) Berücksichtigung der vorhandenen Lärmemittenten im Gemeindegebiet bei allen zu-

künftigen Siedlungsentwicklungen, vor allem im Nahbereich der A9 Pyhrn Autobahn 

und der Landesstraßen B 67, B73 und B74 sowie im Nahbereich von bestehenden 

Handels- und Gewerbebetrieben durch Setzung von aktiven und/oder passiven Lärm-

schutzmaßnahmen zum Schutze der jeweiligen Nachbarschaft (Z+M). 

 

Z.3 Wirtschaft 

lit. a) Sicherstellung und Schutz der Ackerflächen für die langfristige Absicherung einer in-

takten Landwirtschaft, da diese Ackerflächen aufgrund des Verdrängungsdruckes 

von existentieller Bedeutung sind, um eine nachhaltige zukunftsorientierte landwirt-

schaftliche Nutzung jedenfalls dauerhaft aufrecht erhalten zu können (Z). 

 

lit. b) Erhaltung der naturräumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Land- und 

Forstwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf deren Aufgaben im Bereich der Land-

schaftspflege und der Landschaftserhaltung sowie rechtliche Absicherung der noch 

landwirtschaftlich bestimmten Siedlungsräume laut Entwicklungsplan (Z+M). 
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lit. c) Prüfung von Nutzungsprioritäten und rechtliche Absicherung von landwirtschaftli-

chen Betrieben in Zusammenhang mit Baulanderweiterungsmaßnahmen (Vermei-

dung von Nutzungskonflikten zwischen traditionellen landwirtschaftlichen Nutzungen 

und künftiger Wohnnutzung durch Abstandsregelungen) (Z+M).  

 

lit. d) Sicherung der bestehenden Handels- und Dienstleistungseinrichtungen im gesamten 

Gemeindegebiet, insbesondere im räumlich-funktionell zusammenhängenden  

Handels- und Gewerbepark zur Bereitstellung und planmäßigen Weiterentwicklung 

von Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, zur Erhaltung und Stärkung der zent-

ralen Versorgungsfunktionen als Teilregionales Zentrum gemäß Regionalem Entwick-

lungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (Z+M). 

 

lit. e) Sicherung der bestehenden, industriell-gewerblichen Betriebe sowie Schaffung von 

geeigneten Erweiterungsflächen im Anschluss an bestehende Gewerbebetriebe. 

Schaffung von geeigneten Flächen für neue Betriebe unter Berücksichtigung einer 

wirtschaftlichen Aufschließung unter Vermeidung von allfälligen Nutzungskonflikten 

gem. Entwicklungsplan (Z+M). 

 

lit. f) Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung eines regionalen (interkommu-

nalen) Wirtschaftsstandortes für industriell-gewerbliche Nutzungen östlich der A 9 

Pyhrn Autobahn innerhalb der Vorrangzone für Industrie und Gewerbe gemäß Regio-

nalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Südweststeiermark (Z). 

 

Z.4  Technische Infrastruktur und Gemeinbedarfseinrichtungen 

lit. a) Schaffung, Erweiterung und Sicherung von auf den Bedarf abgestimmten Freizeit- 

und Naherholungseinrichtungen (Spiel- und Sportplätze, Naherholung) und deren Er-

reichbarkeiten über Geh- und Radwegeverbindungen für alle Bevölkerungsgruppen 

durch die Bereitstellung von geeigneten Flächen im Entwicklungsplan/Flächen- 

widmungsplan Nr. 5.00 (Z+M). 

 

lit. b) Erhaltung, Sanierung und bedarfsgerechter Ausbau der technischen Infrastrukturein-

richtungen (Straßen, Geh-, Wander- und Radwege, Kanal, Wasserversorgung, Breit-

bandinternet, …) (Z+M). 

 

lit. c) Quantitative und qualitative Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindungen 

aufgrund der zunehmenden Überalterung (Abnahme der Mobilität) und notwendige 

Stärkung des ÖPNV (durch multimodale Mobilität, Verbesserung der Koordination der 

öffentlichen Verkehrsträger untereinander udgl.) (Z+M).  

 

lit. d) Reduktion des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und quantitative und qualita-

tive Verbesserung der Leistungsfähigkeit des bestehenden Straßennetzes (Bereich 

A9, B67, B73 und B74) gemeinsam mit dem Land Steiermark und allen betroffenen 

Gemeinden der Gesamtregion, da die Leistungsfähigkeit teilweise nicht mehr gege-

ben ist. Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Ertüchtigung der Leistungsfähig-

keit im Zusammenwirken und Abstimmung mit der Landes-Straßenverwaltung (Z+M). 
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lit. e) Schrittweise weitere Verringerung des Abfallaufkommens in der Gemeinde (Abfall-

trennung und -vermeidung) (Z). 

 

lit. f) Vorsorge zur langfristigen Sicherstellung eines ausreichenden Energieangebotes 

durch vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energieträgern unter bestmöglicher Aus-

nutzung der natürlichen Ressourcen (Biomasse, Biogas, Solarenergie, Photovoltaik, 

Wasserkraft) und Setzen von geeigneten Maßnahmen zur Energieeinsparung (Z+M).  

 

lit. g) Förderung dezentraler Nahwärmeversorgungseinrichtungen (Biomasseheizkraft-

werke, o.ä.), nicht zuletzt auch in Hinblick auf die Förderung einheimischer, regene-

rierbare Energieträger (Zuerwerb für Landwirte) (Z+M) 

 

lit. h) Photovoltaik-/Solaranlagen sind auf Dachflächen zu errichten (u.a. auf den großflä-

chigen Hallendächern im Gewerbe- und Einkaufspark oder von landwirtschaftlichen 

Hofstellen). Förderung von Solar- und PV-Dachflächenanlagen (Z+M). 

 

lit. i) Die Errichtung von PV-Freiflächenanlagen3 ist nur dann zulässig, wenn das Potenzial 

von nutzbaren PV-Dachflächenanlagen überwiegend ausgeschöpft ist, wenn diese im 

öffentlichen Interesse stehen, sich in das vorherrschende Straßen-, Orts- und Land-

schaftsbild integrieren lassen und keine mittel- bis hochwertigen landwirtschaftlich 

nutzbaren Böden in Anspruch nehmen bzw. diese segmentieren (Z+M).  

 

lit. j) Sicherung und bedarfsgerechte Erweiterung von sozialen Infrastruktureinrichtungen, 

um die örtlichen Bildungs-, Gesundheits- und Versorgungsaufgaben der Marktge-

meinde Gralla im Sinne eines Teilregionalen Versorgungszentrums langfristig garan-

tieren zu können (Z). 

 

lit. k)  Erhaltung der regionstypischen Kultur- und Brauchtumspflege und des regionalen 

Vereinswesens zur Stärkung des Wohlfühlcharakters, des Zusammenhaltes der 

Wohnbevölkerung und zur Hebung des Regionsbewusstseins (Z). 

 

(2) Raumbezogene Ziele und Maßnahmen (Entwicklungsziele für die im Entwicklungsplan 

festgelegten Siedlungsräume): 

 

Z.1 Entwicklungspriorität 1  

Regionaler Siedlungsschwerpunkt Gralla 

(Ortsteile Obergralla und Straßengralla inkl. Gewerbe- und Einkaufspark): 

Erhaltung der zentralen Funktionen im Gemeindegebiet als Sitz von öffentlicher Ver-

waltung, Bildung, Handels- und Dienstleistungen, Gewerbe und Wohnen einschließ-

lich zugehöriger Freizeit- und Erholungseinrichtungen unter Berücksichtigung der be-

 

3  Diese Zielsetzung gilt nicht für Agri-Photovoltaikanlagen auf einer bewirtschafteten Fläche von max. 0,5 ha und Freiflächenan-

lagen mit einer Brutto-Fläche von maximal 400 m² gem. § 33 (4) Z.6 StROG 2010  
 



20230905_200FR20_Pu_ÖEK 5.00_Wortlaut_Beschluss.docx Pumpernig & Partner ZT GmbH 
 

  14 

stehenden landwirtschaftlichen Betriebe durch Festlegung von geeigneten Entwick-

lungspotenzialen für die jeweiligen Gebiete mit baulicher Entwicklung sowie Örtlicher 

Eignungszonen. 

 

Z.2 Entwicklungspriorität 2: 

Ortsteile Altgralla und Untergralla: 

Erhaltung der bestehenden dörflich geprägten Siedlungsstrukturen durch bedarfsori-

entierte Nachverdichtung/Arrondierung/Lückenschließung des Siedlungsbestandes 

unter Berücksichtigung der ersichtlich gemachten überörtlichen Planungen 

(Grünzone und landwirtschaftliche Vorrangzonen gem.  Regionalem Entwicklungspro-

gramm für die Planungsregion Südweststeiermark) und der bestehenden landwirt-

schaftlichen Betriebe.  

 

§ 4a 

Räumliches Leitbild 

 

Zur Erhaltung und Sicherung der Wohnumfeldqualität sowie Sicherung und den Erhalt von Grünräu-

men werden in allen Wohnsiedlungsgebieten (Bauland – Allgemeines Wohngebiet) nachfolgende Be-

bauungsgrundlagen festgelegt: 

• max. Bebauungsdichte von 0,4 

• Mindestbauplatzgröße4 von 700 m² für neu zu schaffende Bauplätze  

• max. 2 oberirdische Geschoße   

• zul. Gesamthöhe der Gebäude max. 9,0 m  

 

 

§ 5 

Grundsätze zur Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen 

 

(1) Die Marktgemeinde Gralla verpflichtet sich im Rahmen ihrer finanziellen und sonstigen 

Möglichkeiten zur mittel- bis langfristigen Verwirklichung der Ziele und Maßnahmen des 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00. 

 

(2) Die Marktgemeinde Gralla wird bei Landes- und Bundesdienststellen und sonstigen öffent-

lichen Institutionen auf entsprechende Mitwirkung bei der Erfüllung dieser Ziele und Maß-

nahmen hinwirken bzw. im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten tätig werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  Grundsatzbeschluss des Gemeinderates in der Sitzung am 16.12.2020 hinsichtlich Bevölkerungsprognose und Festlegung von 

Bauplatzmindestgrößen und Gebäudehöhen. 
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WORTLAUT ZUM 
FLÄCHENWIDMUNGSPLAN NR. 5.00 

DER MARKTGEMEINDEGRALLA 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Gralla hat in seiner Sitzung am 19.12.2022 gemäß § 38 

(6) Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010, LGBl Nr. 49/2010 idF LGBl Nr. 15/20221 und 

am 17.10.2023 (Änderungsbeschluss gem. § 38 (11) St ROG 2010) den Flächenwidmungsplan 

Nr. 5.00 (FWP), öffentlich aufgelegt in der Zeit von 11.07.2022 bis 05.09.2022, einstimmig 

beschlossen. 

 

PRÄAMBEL 

Im Beschränkungsplan Nr. 5.00 als Deckplan zum 5. Flächenwidmungsplan sind die 

Lärmisophonen gem. EU-Umgebungslärm-Richtlinie 2017 (lärminfo.at) näher dargestellt. 

Darüber hinaus werden diese Isophonen auch im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 ersichtlich 

gemacht. Ebenfalls im Beschränkungsplan ersichtlich gemacht sind die Geruchskreise für 

tierhaltende Betriebe mit Geruchszahlen G < 20 sowie G > 20. Die wasserwirtschaftlichen 

Beschränkungen sind darin auch plangrafisch dargestellt/ersichtlich gemacht.  

 

§ 1 

RECHTSPLAN/ PLANGRUNDLAGE/ VERFASSER 

 

(1) Der Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 der Marktgemeinde Gralla besteht aus dem 

Verordnungswortlaut, der zeichnerischen Darstellung, dem Bebauungsplanzonierungsplan 

und der Plandarstellung Beschränkungen, jeweils im Maßstab 1:5.000. 

 

Die Begründungen sind im Erläuterungsbericht mit den nachfolgend aufgelisteten 

Deckplänen angeführt: 

- Baulandflächenbilanzplan     Maßstab 1:5.000 

- Differenzplan      Maßstab 1:5.000 

 

(2) Die zeichnerischen Darstellungen im Maßstab 1:5.000, verfasst von der Pumpernig & 

Partner ZT GmbH, Mariahilferstraße 20, 8020 Graz, GZ: 200FR20, Stand: 10.10.2023, 

basierend auf der Digitalen Katastermappe (DKM), Stand: 01.10.2021, bildet einen 

integrierenden Bestandteil dieser Verordnung und stellt die räumlich/funktionelle 

Gliederung des Gemeindegebietes in Bauland, Verkehrsflächen und Freiland gemäß § 26 

(1) StROG 2010 idF LGBl. Nr. 15/2022 dar. 

 

(3) Erläuternde/erklärende Ausführungen werden als informelle, unverbindliche 

Anmerkungen im Wortlaut kursiv dargestellt. 

 
1  Rechtsgrundlage für den Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 stellt das Steiermärkische Raumordnungsgesetz 2010 (StROG 2010) 

idF. LGBL Nr. 15/2022 dar und nehmen alle weiteren Bezugnahmen auf relevante Gesetzesbestimmungen auf diese Fassung 
des StROG 2010 Bezug. 
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§ 2 

FESTLEGUNGEN/ ABGRENZUNG DER NUTZUNGSARTEN 

 

(1) Die Festlegung von Grenzen im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 sind Nutzungsgrenzen 

aufgrund der Lage in der Natur und den naturräumlichen Gegebenheiten.  

 

(2) Sofern sich die Abgrenzungen des Baulandes mit den auf der Plangrundlage ersichtlichen 

Grundgrenzen und Baulandgrenzen aufgrund gegebener bundes- und landesgesetzlicher 

Nutzungsbeschränkungen (Hochwasserabflussbereiche, Wald) bzw. aus 

siedlungspolitischen Zielsetzungen (ortsübliche Bautiefen) nicht decken, sind die 

erforderlichen Kotierungen im Planwerk näher dargestellt. 

 

§ 3 

FESTLEGUNG DER BAULANDKATEGORIEN  

GEMÄSS § 29 (2) – (4) STROG 2010 

 
(1) VOLLWERTIGES BAULAND (gemäß § 29 (2) StROG 2010) 

Vollwertiges Bauland sind alle Baulandflächen, die nicht ausdrücklich als 

Aufschließungsgebiete gem. § 3 (2) des Wortlautes oder Sanierungsgebiete gem.  

§ 3 (3) des Wortlautes festgelegt sind. 

 
(2) AUFSCHLIESSUNGSGEBIETE (gemäß § 29 (3) StROG 2010) 

Die Bezeichnung der Aufschließungsgebiete erfolgt entsprechend dem beiliegenden 

Planwerk zum Flächenwidmungsplan. Unter § 3 (2) Z. 5 werden diese näher beschrieben. 

Für die Umsetzung der Aufschließungserfordernisse sind die Grundstückseigentümer/ 

Bauwerber verantwortlich. 

 

Z. 1 HERSTELLUNG EINER LEISTUNGSFÄHIGEN VERKEHRSANBINDUNG: 

Eine ausreichend dimensionierte äußere Anbindung liegt dann vor, wenn entsprechend 

den technischen Normen und Richtlinien (RVS; Baugesetz 1995 idgF, Vorgaben der 

Feuerwehr,…) eine für den jeweiligen Verwendungszweck geeignete Zufahrt durch ein 

einschlägiges Fachgutachten bestätigt werden kann.  

 

Z. 2 ÄUSSERE ANBINDUNG, INNERE ERSCHLIESSUNG UND PARZELLIERUNG 

Eine ausreichend dimensionierte und leistungsfähige äußere Anbindung liegt dann vor, 

wenn entsprechend den technischen Normen und Richtlinien (RVS; Baugesetz 1995 

idgF, Vorgaben der Feuerwehr,…) eine für den jeweiligen Verwendungszweck gestaltete 

Zufahrt durch einen Leistungsfähigkeitsnachweis geprüft und gesichert ist. Die innere 

Erschließung erfordert den Nachweis der bauplatzbezogenen verkehrstechnischen 

Erschließung und der Errichtung der erforderlichen Anschlüsse an das bestehende 

Kanalnetz, das Wasserleitungsnetz und an das Stromnetz. Der Nachweis der 

Parzellierung ist dann erfüllt, wenn eine entsprechende Grundstücksteilung durch ein 

Vermessungsbüro erstellt und durch die Gemeinde bewilligt ist.  
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Z. 3 LÄRMIMMISSIONEN 

Für den Ruheanspruch von Flächen sind die Planungsrichtwerte (für die jeweilige 

Baulandkategorie) gemäß ÖNORM S 5021 der relevanten Bauplatzteile einzuhalten. Zur 

Beurteilung der Lärmimmissionen ist der Beurteilungspegel LR gemäß ÖNORM S 5021 

(unter Berücksichtigung von Korrekturwerten, z.B. Korrekturwert aufgrund der zeitlichen 

Dauer) heranzuziehen. Die relevanten Bauplatzteile stellen im Tagzeitraum (6-19 Uhr) die 

erforderlichen Gartenbereiche/ Außenbereiche, im Abendzeitraum (19-22 Uhr) und im 

Nachtzeitraum (22-6 Uhr) Bereiche im Gebäudeinneren (Schlafräume) sowie 

Außenbereiche (bzw. Bereiche vor den Fenstern von Schlafräumen), wo ein Aufenthalt im 

Freien auch im Nachtzeitraum nicht ausgeschlossen werden kann, dar. 

Im jeweiligen Anlassfall (Bauverfahren/ Neu-/Zu-/Umbau) ist zu überprüfen (auch unter 

Heranziehung von vergleichbaren Referenzgutachten), ob auf dem zu bebauenden 

Grundstück die für die Örtliche und Überörtliche Raumplanung maßgebenden, 

festgelegten Immissionsrichtwerte für die relevanten Aufenthaltsbereiche der Zeiträume 

Tag, Abend und Nacht, bezogen auf die jeweilige Baugebietskategorie gemäß § 30 (1) 

StROG 2010 eingehalten werden können.  

Bei Vorliegen von Überschreitungen der Planungsrichtwerte (Aufschließungserfordernis 

für unbebaute Grundstücke) sind durch die Baubehörde entsprechende bauliche 

Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Errichtung einer Lärmschutzwand, eines Lärmschutzwalles, 

bauliche Schallschutzmaßnahmen, beispielsweise an den Außenwänden, Fenstern und 

Decken bzw. Dächern und durch den Einbau von Schallschutzfenstern inkl. 

Lüftungseinrichtungen an den schallzugewandten Gebäudefronten) und/oder Vorgaben 

zu Bebauungsformen und zu Grundrisslösungen (Anordnung der Räume mit 

lärmempfindlichen Nutzungen gemäß ÖAL-Richtlinie Nr. 26) vorzuschreiben. Die 

grundsätzliche Eignungsprüfung der Aufschließungsgebiete für eine Bebauung erfolgte 

anhand des „Handbuches für Umgebungslärm“2. 

 

Z. 4 ABLEITUNG DER OBERFLÄCHENWÄSSER: 

Für eine geordnete Ableitung der Oberflächenwässer von Aufschließungsgebieten ist vor 

dem Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplanes, vor Erklärung zu vollwertigem 

Bauland oder vor Erteilung einer Baubewilligung gem. § 8 (4) StROG 2010 idgF. der 

Nachweis der Oberflächenwasserentsorgung im Rahmen einer wasserbautechnischen 

Gesamtbetrachtung für das jeweils betroffene Gebiet zu erbringen3. Oberflächenwässer 

dürfen dabei grundsätzlich nicht in die Entwässerungsanlagen der Landes- und 

Gemeindestraßen eingeleitet werden4. 

 
2  Verfasserin: BMLFUW 2007/ IG Umwelt und Technik 
3  Diesbezüglich ist jedenfalls der Leitfaden für Oberflächenentwässerung in der letztgültigen Fassung (dzt. Nr. 2.1 aus August 

2017) zu beachten. Die Möglichkeit zur Einbringung von Oberflächenwässern ist frühzeitig zu erheben. Als 
Dimensionierungsparameter wird von der Abt14 des Amtes der Stmk. Landesregierung das 10-jährliche Regenereignis 
empfohlen und sind im Anlassfall Fachgutachten nach dem Stand der Technik einzuholen. Die notwendigen Flächen sind auf der 
Grundlage einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung vorzusehen.  

4  Ausgenommen davon ist eine Einleitung, wenn eine Ausnahmebewilligung durch die zuständige Straßenverwaltung 
(Landesstraßen: Baubezirksleitung Südweststeiermark, Gemeindestraßen: Gemeinde) und Vorlage einer Ausnahmebewilligung 
gem. Landes-Straßenverwaltungsgesetz, erteilt wird (z.B. retentierte Einleitung). 
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Z. 5  FESTGELEGTE AUFSCHLIESSUNGSERFORDERNISSE UND GRUNDSÄTZE DER BEBAUUNG 

Lfde. 

Nr. 5 

Bebauungsplan-

zonierung 

 

Grundsätze der 

Bebauung 

Baugebietskategorie 

Flächenausmaß  

• Fehlende Aufschließungserfordernisse6 

 

- Ersichtlichmachungen 

Such-

grundstück
7 

KG 66154 Obergralla 

1 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

1.467m² 

• Umfassende Lärmfreistellung8 

 

- Landesstraße B73 

48 
 

2 Bebauungsplan B1 WA 0,2-0,4 

6.226m² 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung9 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung10 

62 

3 Bebauungsplan B2 WA 0,2-0,4 

7.070m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

611/6 

4 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

4.320m² 

 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

606/3 

5 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

3.315 m² 

 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

585/2 

6 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

WA 0,2-0,4 

1.983 m² 

 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

520/2 

 
5  Gemäß Flächenwidmungsplan (Planwerk) 
6 Das sind gem. § 29 (3) StROG 2010 taxativ genannte, fehlende infrastrukturelle Erschließungserfordernissen sowie die 

Berücksichtigung gegebener bundes-/landesrechtlicher Tatbestände. 
7 Das Suchgrundstück hat lediglich informativen Charakter und dient der einfacheren Auffindbarkeit im Plan 
8  Umfassende Lärmfreistellung des Bauplatzes für die jeweilige Nutzung (Gebäude und wesentliche Freiflächen gem. Vorgaben der 

ÖNORM S 5021 oder nach Vorgabe einer an deren Stelle tretenden Nachfolgenorm. 
9  Schaffung von nach Form und Größe zweckmäßig gestalteter Baugrundstücke. 
10  Im Rahmen des zu erstellenden Bebauungsplanes ist der Nachweis des „Nichtvorliegens einer unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung“ als Vorfrage für den Bebauungsplan beizubringen. 
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- Max. 2 Geschoße 

7 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

4.306 m² 

 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Sicherstellung einer neuen 

Straßenverbindung nach Norden im 

östlichen Planungsgebiet 

(Weiterführung der Oberen Dorfstraße 

nach Norden) 

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

520/6 

8 Bebauungsplan B3 

 

WA 0,2-0,4 

6493 m² 

 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

464/2 

9 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

1.771 m² 

 

• Äußeren Anbindung  

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

 

437/3 

10 Bebauungsplan B4 

(Leistungsfähigkeits-

nachweis liegt vor) 

WA 0,2-0,4 

16.242 m² 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- 20 kV-Hochspannungserdkabel 

396/3 

11 Bebauungsplan B5 

(Leistungsfähigkeits-

nachweis liegt vor) 

WA 0,2-0,4 

2.122 m² 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung10 

 

- 20 kV-Hochspannungserdkabel 

383/2 

12 Bebauungsplan B6 WA 0,2-0,4 

17.409m² 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung10 

387/1 

13 Bebauungsplan B7 WA 0,2-0,4 

4.008 m² 

• Äußere Anbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

370/7 

14 Bebauungsplan B8 WA 0,2-0,4 

3.626 m² 

• Äußere Anbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

370/4 
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• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung10 

15 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,6 

7.938 m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

331/7 

16 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

I1 0,2-0,8 

8.054m² 

 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- Gashochdruckleitung (GHD) 

- 20 kV-Hochspannungsfreileitung 

- 20 kV-Hochspannungserdkabel 

326/2 

17 Bebauungsplan B9 KG 0,5-0,8 

6.726m² 

• Äußere Anbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

 

- Landesstraße B67 

278/5 

18 Bebauungsplan B10 KG 0,5-0,8 

4.128 m² 

• Äußere Anbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- Landesstraße B67 

256/3 

19 Bebauungsplan B11 WR /WA 0,2-0,4 

5.628 und 1.799 m² 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

213/1  
212 

20 Bebauungsplan B12 WA/WR 0,2-0,4 

6.434 und 1.191 m² 

• Äußere Anbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

202/2 
209/4 

21 Bebauungsplan B13 WA 0,2-0,4 

5.288m² 

 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

184/2 
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Geruch aus der Tierhaltung10 

22 Bebauungsplan B14 WA 0,2-0,4 

5.997m² 

 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung10 

213/2 

23 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

DO 0,2-0,4 

2.263m² 

 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

213/3 

24 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

DO 0,2-0,4 

1.586m² 

 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

199/2 

25 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

1.559m² 

 

• Äußere Anbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

193 

38 Bebauungsplan B25 DO 0,2-0,6 

2.716 m² 

• Äußere Anbindung 

• Innere Erschließung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

41 

39 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

DO 0,2-0,6 

1.172 m² 

• Äußere Anbindung aus westlicher 

Richtung über die Obere Dorfstraße 

334/1 

KG 66184 Untergralla 

26 Bebauungsplan B15 WA 0,2,-0,4 

5.011 m² 

 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

388/1 

27 Bebauungsplan B16 WA 0,2-0,4 

12.660 m² 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

350/1 

28 Bebauungsplan B17 WA 0,2-0,4 

17.320m² 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

319/4 
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29 Kein 

Planungsinstrument 

(Leistungsfähigkeits-

nachweis liegt vor) 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

- Max. 2 Geschoße 

WA 0,2-0,4 

11.476m² 

 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Sicherstellung von 

Infrastrukturleitungsrechten 

 

- Brunnenschutzgebiet (Schutzzone 3) 

434/2  

30 Bebauungsplan B18 

(Leistungsfähigkeits-

nachweis liegt vor) 

WA 0,2-0,4 

27.028m² 

 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- Brunnenschutzgebiet (Schutzzone 3) 

439/1 

31 Bebauungsplan B19 GG 0,2-1,0 

19.372 m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

298/4 

32 Bebauungsplan B20 I1 0,2-1,5 

8.358m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- 110 kV- und 20 kV-

Hochspannungsfreileitungen 

583/2 

33 Bebauungsplan B21 GG 0,2-1,0 

21.512m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- 110 kV- und 20 kV-

Hochspannungsfreileitungen und 

Erdkabelleitung 

251/4 

34 Bebauungsplan B22 GG 0,2-1,0 

12.400m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- 110 kV- und 20 kV-

Hochspannungsfreileitungen 

254/3 

35 Kein 

Planungsinstrument 

 

- Zul. Gesamthöhe der 

Gebäude: 9,0 m 

GG 0,2-1,0 

3.871m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

256/2 
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- Max. 2 Geschoße  

- Schutzzone der 110 kV-

Hochspannungsfreileitung 

 

 

36 Bebauungsplan B23 I1 0,2-1,0 

6.179m² 

• Herstellung einer leistungsfähigen 

Verkehrsanbindung 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

 

- 110 kV- und 20 kV-

Hochspannungsfreileitungen 

- 20 kV-Hochspannungserdkabel 

578/1 

37 Bebauungsplan B24 WA 0,2-0,4 

4.255m² 

• Umfassende Lärmfreistellung6 

• Innere Erschließung  

• Parzellierung7 

• Oberflächenwasserentsorgung 

• Nachweis des Nichtvorliegens einer 

unzumutbaren Belästigung durch 

Geruch aus der Tierhaltung10 

30/5 
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(3) SANIERUNGSGEBIETE (gemäß § 29 (4) StROG 2010) 

Z. 1 Sanierungsgebiet Naturgefahren (NG): 

 Kompetenzbereich der Baubezirksleitung Südweststeiermark (Betreuungskompetenz 

Bundeswasserbauverwaltung): 

Die Festlegung als Sanierungsgebiet „NG“ (Naturgefahren) gemäß § 29 (4) StROG 2010 

gilt für sämtliche überwiegend bebauten Baulandflächen, die in Hochwasser-

abflussgebieten (HQ30/ HQ100) entlang öffentlicher Gewässer liegen. 

 

Bei Bauführungen innerhalb des HQ30-Hochwasserabflussgebietes ist die zuständige 

Dienststelle (Bezirkshauptmannschaft Leibnitz) verbindlich beizuziehen, da sämtliche 

Baumaßnahmen innerhalb der Hochwasserabflussgebiete gemäß § 38 WRG 1959 idgF 

wasserrechtlich bewilligungspflichtig sind. Darüber hinaus ist in Bereichen zwischen HQ30 

und HQ100 im Zuge von künftigen Bauführungen das wasserwirtschaftliche 

Planungsorgan der zuständigen Baubezirksleitung zur Beratung der Baubehörde 1. 

Instanz beizuziehen. 

 

Als Sanierungszeitraum zur Beseitigung des Sanierungsmangels (Hochwasserfreistellung) 

wird gemäß § 29 (4) StROG 2010 eine Frist von 15 Jahren festgesetzt. Die Beseitigung 

der Sanierungsmängel liegt nicht im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Eine 

Verlängerung der Frist bei fruchtlosem Fristablauf ist gem. § 29 (4) StROG 2010 zulässig.  

 

Z. 2 Lärmsanierungsgebiete (IM) 

Als Lärmsanierungsgebiet werden jene als Bauland ausgewiesenen, überwiegend 

bebauten Flächen festgelegt, für welche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

bzw. unzumutbare Belästigungen durch Umgebungslärm zu erwarten sind11. 

 

Schädliche Auswirkungen von Umgebungslärm auf die menschliche Gesundheit sowie 

unzumutbare Belästigungen sind dann zu erwarten, wenn die Grenzwerte der WHO 

(Guidelines for Community Noise (1999), Night Noise Guidelines (NNGL) for Europe 

(2007)) bzw. die Richtwerte der ÖAL-Richtlinie Nr. 3, Blatt 1 („Beurteilung von 

Schallemissionen im Nachbarschaftsbereich“) überschritten werden. 
 

Weiters sind für den Ruheanspruch von Flächen die Planungsrichtwerte (für die jeweilige 

Baulandkategorie) gemäß ÖNORM S 5021 der relevanten Bauplatzteile einzuhalten. Zur 

Beurteilung der Lärmimmissionen ist der Beurteilungspegel LR gemäß ÖNORM S 5021 

(unter Berücksichtigung von Korrekturwerten, z.B. Korrekturwert aufgrund der zeitlichen 

Dauer) heranzuziehen. Die relevanten Bauplatzteile stellen im Tagzeitraum (6-19 Uhr) die 

erforderlichen Gartenbereiche/ Außenbereiche, im Abendzeitraum (19-22 Uhr) und im 

Nachtzeitraum (22-6 Uhr) Bereiche im Gebäudeinneren (Schlafräume) sowie 

Außenbereiche (bzw. Bereiche vor den Fenstern von Schlafräumen), wo ein Aufenthalt im 

Freien auch im Nachtzeitraum nicht ausgeschlossen werden kann, dar. 

 

 
11  Eine Belästigung ist dann unzumutbar, wenn sie zu erheblichen Störungen des Wohlbefindens, zu psychosomatischen 

Beschwerden bzw. zu funktionellen oder organischen Veränderungen führen kann. 



Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 Gralla Pumpernig & Partner ZT GmbH 

  11 

Für Gebiete mit noch nicht umgesetztem Lärmschutz ist zwischenzeitlich im jeweiligen 

Anlassfall (bei Neu-, Zu- und Umbauten) zu überprüfen, ob auf Grund von Immissionen 

keine Gesundheitsgefährdung oder unzumutbare Belästigungen zu erwarten sind bzw. 

die Baulandvoraussetzungen über Aufschließungsmaßnahmen herstellbar sind.  

 

Bei nachweislichem Vorliegen einer Überschreitung sind für Neu-, Zu- und Umbauten die 

Nachweise der Einhaltung der festgelegten Planungsrichtwerte für die relevanten 

Bauplatzteile (unter Heranziehung von Lärmmessungen oder -gutachten) zu erbringen. 

Bei Nichteinhaltung dieser sind durch die Baubehörde entsprechende bauliche 

Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Errichtung einer Lärmschutzwand, eines Lärmschutzwalles, 

bauliche Schallschutzmaßnahmen, beispielsweise an den Außenwänden, Fenstern und 

Decken bzw. Dächern und durch den Einbau von Schallschutzfenstern inkl. 

Lüftungseinrichtungen an den schallzugewandten Gebäudefronten) und/oder Vorgaben 

zu Bebauungsformen (gemeint sind Gebäudesituierungen) und zu Grundrisslösungen 

(Anordnung der Räume mit lärmempfindlichen und lärmempfindlicher Nutzung gemäß 

ÖAL-Richtlinie Nr. 26) im Verfahren zu implementieren und sind diese im Rahmen der 

Erteilung der Benützungsbewilligung nachzuweisen.  

 

Als Sanierungszeitraum zur Beseitigung des Sanierungsmangels (Lärmfreistellung) wird 

gemäß § 29 (4) StROG 2010 eine Frist von 15 Jahren festgesetzt. Die Beseitigung der 

Sanierungsmängel liegt nicht im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde. Eine 

Verlängerung der Frist bei fruchtlosem Fristablauf ist gem. § 29 (4) StROG 2010 zulässig. 

 

lit. a) Straßenverkehrslärm entlang von emittierenden Verkehrsträgern 

(Basis: Strategische Lärmkarten 2012 und 2017 gem. EU-Umgebungslärmrichtlinie) 

Aufgrund fehlender flächendeckender Detailuntersuchungen (Ist-Maß) bezüglich 

Schallausbreitung und Immissionsbelastung werden die im Bereich der Abgrenzung der 

Strategischen Lärmkarten gelegenen Wohnbaulandbereiche, die durch keine gesonderten 

Lärmschutzmaßnahmen geschützt sind, als Sanierungsgebiete Lärm (IM) im 

Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 festgelegt.  

 

lit. b) Sonstige Lärmquellen 

Aufgrund fehlender Detailuntersuchungen (Ist-Maß) bezüglich Schallausbreitung und 

Immissionsbelastung durch sonstige Lärmquellen (z.B. Betriebsanlagen) sind im 

Anlassfall Nachweise zur Einhaltung der Planungsrichtwerte gem. ÖNORM S 5021 zu 

erbringen. Aufgrund des Fehlens aktueller Messdaten erfolgt im Nahbereich zu 

Betriebsanlagen keine Sanierungsgebietsfestlegung gemäß § 29 (4) StROG 2010 im 

Planwerk. 

 

 

Z. 3 Sanierungsgebiete Immissionen (Luft) 

Für Tierhaltungsbetriebe wird auf die geltenden Bestimmungen des StROG 2010  

(§ 27 leg cit) und BauG 1995 (§ 95 leg cit) verwiesen. Die errechneten 

Geruchsschwellenabstände und Belästigungsbereiche werden in der Plandarstellung des 
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Flächenwidmungsplanes Nr. 5.00 (G>20) bzw. im Deckplan „Beschränkungen“ (G<20) 

zum Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 näher ersichtlich gemacht. 

 

Als Sanierungszeitraum zur Beseitigung des Sanierungsmangels (Beseitigung der 

Geruchsbelästigung) wird gemäß § 29 (4) StROG 2010 eine Frist von 15 Jahren 

festgesetzt. Die Beseitigung der Sanierungsmängel liegt nicht im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde. Eine Verlängerung der Frist bei fruchtlosem Fristablauf 

ist gem. § 29 (4) StROG 2010 zulässig. 

 

§ 4 

FESTLEGUNGEN ZUR BEBAUUNG 

GEMÄSS § 26 (2) STROG 2010 

 

Für die Aufschließungsgebiete mit der lfden. Nr. 1, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 23, 24, 25 29, 35 und 39, 

für die keine Planungsinstrumente (Bebauungsplan) vorgesehen sind, wird die zulässige höchste 

Stelle der Bauwerke mit 9,0 m festgelegt. Zusätzlich wird die Anzahl der Geschoße mit max. 2 

oberirdischen Geschoßen festgelegt. Hinsichtlich Dachform, Farbgebung und architektonischer 

Gestaltungsvorgaben sind die Bestimmungen des § 43 (4) Stmk BauG 1995 anzuwenden. 

 

Grundstück Nr. 375/6, KG Untergralla (Weiterführung der FWP-Änderung Nr. 4.20): 

Die Anzahl der Geschoße wird mit max. 2 oberirdischen Geschoßen und einer zulässigen 

höchsten Stelle von 9,0 m festgelegt. Die Dachform wird mit einem Sattel- oder Walmdach in 

rotbraunen bzw. grauen Farbtönen festgelegt.  

 

§ 5 

RÄUMLICH ÜBEREINANDER LIEGENDE NUTZUNGEN  

GEMÄSS § 26 (2) STROG 2010 

 

Im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 werden alle Fußgänger- und Straßenverbindungen über den 

Gewässern (Brücken) als räumlich übereinander liegende Nutzungen, nämlich als Freiland - 

Ersichtlichmachung Gewässer und Verkehrsfläche für ein und dasselbe Grundstück festgelegt. 
 

§ 6 

EINKAUFSZENTREN GEMÄSS § 31 STROG 2010/ 

AUSSCHLUSS VON WOHNNUTZUNGEN GEMÄSS § 30 (1) Z.3 STROG2010 

 

(1) Nach den Bestimmungen der Einkaufszentrenverordnung idF. LGBl. Nr. 102/2018 

beträgt die maximal zulässige Verkaufsfläche für Einkaufszentren 1 und 2 2.000 m², 

davon maximal zulässige Verkaufsfläche von 800 m² für Lebensmittel bei 

Einkaufszentren 1. 

(2) Für die in der Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes Nr. 5.00 dargestellten 

Kerngebiete entlang der B67 und der B74 (westlich des Kreisverkehrs) wird nach den 

Bestimmungen des § 31 (13) Z.1 StROG 2010 nach Maßgabe der Zielsetzungen des 
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Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 5.00 die Errichtung von Einkaufszentren 1 und 2 

(EA) ausgeschlossen. 
 

(3) Für jene Teilfläche des Grundstücks Nr. 263/4, KG 66184 Untergralla, welche als 

Bauland – Gebiete für Einkaufszentren 2 (E2) festgelegt ist, wird gemäß § 31 (13) Z.2 

StROG 2010 die zulässige Verkaufsfläche für Einkaufszentren 2 (E2) auf 0 m² 

herabgesetzt. 
 

(4) Für die Grundstücke Nr. 280/5, 284/4, 288/2, 288/4, 289/4 und 289/5, alle KG 

Untergralla, welche als Bauland – Kerngebiet (KG) festgelegt werden, wird die Errichtung 

von Einkaufszentren 1 und 2 (EA) und die Zulässigkeit zur Errichtung von Wohnnutzungen 

(A-W) ausgeschlossen.  
 

§ 7 

BEBAUUNGSPLANZONIERUNG 

GEMÄSS § 26 (4) iVm § 40 (1) STROG 2010 

 
Rechtswirksame Bebauungspläne und -richtlinien: 

Die rechtswirksamen Bebauungspläne und -richtlinien sind im Bebauungsplanzonierungsplan 

lagerichtig dargestellt und werden nachfolgend aufgelistet12. 

Nr. Bezeichnung/Planverfasser    Suchgrundstück GZ/Datum Rechtskraft / GZ 

R01

r 

Bebauungsrichtlinie 

„Obergralla“ 

493/5, KG 

Obergralla 

November 1994 RK: 16.12.1994, 

GZ: 031-1994  

 

B01

r 

Bebauungsplan „Herzlieb / 

Papst“, Architekten DI Dieter 

und Friederice Saiko  

463/4, KG 

Obergralla 

593/94/1 

Juni.1994 

RK: 16.12.1994 

GZ: 03-10.10 G 28-

95/11 

B02

r 

Bebauungsplan „Herzlieb / 
Papst/Vlaj“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

438/3, KG 

Obergralla 

GZ:870/09/1, 

Juni 2009 

RK: 23.06.2009,  

GZ: FA13B-10.10-

G28/2010-238 

B03

r 

Bebauungsplan „Haas“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

426/1, KG 

Obergralla 

GZ:723/96/1, 

Januar 1997 

RK: 31.10.1997, 

GZ: 03-10.10 G 28-

99/61 

B04

r 

Bebauungsplan „Macher“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

397/1, KG 

Obergralla 

GZ:08/98/1, 

März 1998 

RK: 05.05.1998, 

GZ: 03-10.10 G 28-

98/44 

B05

r 

Bebauungsplan „Gürtl-

Holzer/Gritsch“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

331/2, KG 

Obergralla 

GZ:595/94/1, 

September 1994 

RK: 16.12.1994, 

GZ: 031-1994 

B06

r 

Bebauungsplan 

„Jagersberger, Macher, Nebl, 

Siener“, Architekten DI Dieter 

und Friederice Saiko 

336/1, KG 

Obergralla 

GZ:49/99/1, 

Mai 1999 

RK: 26.05.1999, 

GZ: 03-10.10 G 28-

99/66 

 
12  Liste geordnet nach Systematik Flächenwidmungsplan Nr. 4.00 (§ 4 Baulandzonierung) 
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B07

r 

Teilbebauungsplan / 

Gutachterverfahren 

„Neugralla“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

323/3, KG 

Obergralla 

 

GZ: 596/94/1, 

November 1994 

 

RK: 16.12.1994, 

GZ: 031-1994 

 

B08

r 

Bebauungsplan „Gritsch“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

66/4, KG 

Obergralla 

GZ:899/11/1, 

Juni 2012 

RK: 24.07.2012, 

GZ: ABT13-10.10-G 

28/2013-256, 

B09

r 

Bebauungsplan „Lalagas“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

415/2, KG 

Obergralla 

713/96/1,  

Juli 1996 

 

RK: 25.10.1996, 

GZ: 03-10.10 G 28-

96/27 

 

B10

r 

Bebauungsplan „Isker“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

454/4, KG 

Untergralla 

669/96/1, 

Mai 1995 

RK: 17.02.1996, 

GZ: 03-10.10 G 28-

96/30 

B11

r 

Bebauungsplan „Forstinger“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

275/3, KG 

Untergralla 

695/96/1 

Mai 1996 

RK: 18.01.1997, 

GZ: 03-10.10 G 28-

96/31 

B12

r 

Bebauungsplan „Schmidt“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

275/1, KG 

Untergralla 

694/96/1 

Mai 1996 

RK: 18.01.1997, 

GZ: 03-10.10 G2 8-

96/30 

B13

r 

Bebauungsplan „Bartolits“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

286/1, KG 

Untergralla 

696/96/1, 

Mai 1996 

RK: 18.07.1996, 

GZ: 03-10.10 G 28-

97/32, 

B14

r 

Bebauungsplan „IMO“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

277, KG 

Untergralla 

709/96/1, 

September 1996 

RK: 18.01.1997, 

GZ: 03-10.10 G 28-

96/29 

B14

-1r 

1.Teiländerung d. 

Bebauungsplanes „Imo/Obi“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

270/2, KG 

Untergralla 

145/02/01, 

Mai 2002 

RK: 30.07.2002, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2002/122 

B15

r 

Bebauungsplan „Mörth – 

Riegerbauer“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

30/20, KG 

Untergralla 

594/94/1, 

Juni 1994 

RK: 16.12.1994, 

GZ: 03-10.10 G 28-

95/11  

B17

r 

Bebauungsplan „Schmidt“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

271/1, KG 

Untergralla 

13/98/1, 

April 1998 

RK: 11.06.1998, 

GZ: 03-10.10 G 28-

98/49 

B17

-1r 

Bebauungsplan „Schmidt 

„1.Änderung, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

271/1, KG 

Untergralla 

92/01/01, 

März 2001 

RK: 31.05.2001, 

GZ: 03-10.10 G 28-

2001/95 

 

B18

r 

Bebauungsplan „Temmer 
Businesspark“, Pumpernig & 

Partner ZT GmbH 

579, KG 

Untergralla 

194BN20, 

14.12.2020 

RK: 01.01.2021 

GZ: ABT13-

268811/2020-38 

B19

r 

Bebauungsplan „Leykauf-

Woschnigg“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

455/1, KG 

Untergralla 

159/01/1,  

August 2002 

RK: 13.12.2002,  

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/133 

B20

r 

Bebauungsplan „Tankstelle“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

256/5, KG 

Untergralla 

164/02/1, 

September 2002 

RK: 13.12.2002, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/131 
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B21

r 

Bebauungsplan „Nentwig“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

352/2, KG 

Obergralla 

162/02/1, 

September 2002 

RK: 13.12.2002,  

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/130 

B22

r 

Bebauungsplan „Grandits 3“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

254/16, KG 

Untergralla 

162/02/1, 

September 2002 

RK: 13.12.2002, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/135 

B23

-1r 

1.Bebauungsplanänderung 

für EZ II „Industriezentrum 

Gralla“, Architekten DI Dieter 

und Friederice Saiko 

 

262/1, KG 

Untergralla 

129/01/01, 

November 2001 

RK: 23.03.2002, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2002/110 

B23

-2r 

2.Bebauungsplanänderung 

für EZ II „Industriezentrum 

Gralla“, Architekten DI Dieter 

und Friederice Saiko 

 

262/4, KG 

Untergralla 

772/03/02, 

Januar 2003 

RK: 22.07.2003, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/138 

B24

r 

24 Bebauungsplan „Life-

Haus“, Architekten DI Dieter 

und Friederice Saiko 

 

299/12, KG 

Obergralla 

781/03/1, 

Mai 2003 

RK: 11.06.2003, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/142 

B24

-1r 

Bebauungsplanänderung 

„ÖWG“, Architekten DI Dieter 

und Friederice Saiko 

299/12, KG 

Obergralla 

878/09/03, 

April 2009 

RK: 29.09.2009, 

GZ: FA13B-10.10-

G28/2010-233 

B25

r 

Bebauungsplan „Dietrich-

Taucher“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

 

222/2, KG 

Obergralla 

GZ: 777/03/1, 

März 2003 

RK: 11.06.2003, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/141 

B26

r 

Bebauungsplan „Draxler-
Masser-Spielhofer“, 
Architekten DI Dieter und 
Friederice Saiko 

263/8, KG 

Obergralla 

 

782/03/1, 

Mai 2003 

RK: 11.06.2003, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2003/140 

B26

-1r 

Bebauungsplanänderung 
„Draxler-Masser-Spielhofer“, 
Architekten DI Lückl Harald 

263/8, KG 

Obergralla 

6861/02/a, 

02.06.2008 

RK: 11.06.2003, 

GZ: FA13B-1C.10-

G28/2009-216 

B27

r 

Bebauungsplan „SL-Consult“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

578/3, KG 

Untergralla 

796/03/1, 

Dezember 2003 

RK: 15.01.2004, 

GZ: FA13B-10.10 G 

28-05/148 

B28

r 

Teilbebauungsplan „Mesaric“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

461/1, KG 

Untergralla 

810/04/1, 

Dezember 2004 

RK: 19.01.2005 

GZ: FA13B-10.10 G 

28-05/171, 

B29

r 

Bebauungsplan „Nunner-

Schmidt“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

291/2, KG 

Untergralla 

818/05/1, 

Dezember 2005 

RK: 20.01.2006, 

GZ: FA13B-10.10 G 

28-06/182 

B30

r 

Bebauungsplan „Szegedi 2“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

222/22, KG 

Obergralla 

822/06/01, 

März 2006 

RK: 23.03.2006,  

GZ: FA13B-10.10-G28-

184/2006 

B31

r 

Bebauungsplan „Indomo“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

293/6, KG 

Untergralla 

821/05/1, 

März 2006 

RK: 28.03.2006, 

GZ: FA13B-10.10-G28-

185/2006 
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B32

r 

Bebauungsplan „Sgerm“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

477/9, KG 

Untergralla 

833/06/1, 

September 2006 

RK: 17.10.2006, 

GZ: FA13B-10.10-

G28/2007-195 

B33

r 

Bebauungsplan „Prattes“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

209 /5, KG 

Obergralla 

834/06/1, 

September 2006 

RK: 29.11.2006, 

GZ: FA13B-10.10-

G28/2007-193 

B34

r 

Bebauungsplan „Draxler, 

Franz, Sommer“, Architekten 

DI Dieter und Friederice Saiko  

368/10, KG 

Untergralla 

746/97/4 

Juli 1997 

RK: 10.04.1997, 

GZ: 03-10.10 G 28-

97/37 

B35

r 

Bebauungsplan „Gigerl“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

431/2, KG 

Untzergralla 

125/01/1, 

November 2001 

RK: 21.12.2001, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2002/109 

B36

r 

Bebauungsplan 

„Hirschmugl,“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

289/6, KG 

Untergralla 

128/01, 

November 2001 

RK: 21.12.2001, 

GZ: FA13A-10.10 G 28-

2002/112 

B37

r 

Bebauungsplan „Spath“, 

Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

432/1, KG 

Obergralla 

864/08/1, 

August 2008 

RK: 14.10.2008, 

GZ: FA13B-10.10-

G28/2009-215 

B38

r 

Bebauungsplan „Schnabel“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

230/3, KG 

Obergralla 

884/09/1, 

Oktober 2009 

RK: 06.01.2010, 

GZ: FA13B-10.10-

G28/2010-236 

B39

r 

Bebauungsplan „Leykauf 
Schulter, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko“ 

456/6, KG 

Untergralla 

880/09/1, 

August 2009 

RK: 06.01.2010,  

GZ: FA13B-10.10-

G28/2010-235 

B40

r 

Bebauungsplan „Neubauer-

Schablas-Süssinger“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

606/6, KG 

Obergralla 

881/09/1, 

August 2009 

RK: 06.01.2010, 

GZ: FA13B-

10.10G28/2010-237 

B41

r 

Bebauungsplan „Mesaric“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

460/4, KG 

Untergralla 

August 2010 RK: 14.10.2010, 

GZ: FA13B-10.10-

G28/2010-246 

B42

r 

Bebauungsplan „Dietrich-

Gramm“, Architekten DI 

Dieter und Friederice Saiko 

209/6, KG 

Obergralla 

882/09/1, 

Juni 2010 

RK: 21.07.2010, 

GZ: FA13B-10.10-G 

28/2011-246 

B43

r 

Bebauungsplan „Wolf“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

652/9, KG 

Obergralla 

906/12/1, 

Mai 2013 

RK: 04.06.2013, 

GZ: ABT13-10.10-

G28/2014-270 

B44

r 

Bebauungsplan „Größbauer“, 
Architekten DI Dieter und 

Friederice Saiko 

246/9, KG 

Obergralla 

909/12/1, 

Januar 2014  

RK: 18.03.2014, 

GZ: ABT13-10.10-

G28/2014-279 

B45

r 

Bebauungsplan 

„Nachfolgenutzung 

Sportplatz-Alt“, Pumpernig & 

Partner ZT GmbH 

377/5, KG 

Obergralla 

220BN14, 

15.12.2014 

RK: 05.01.2015 

GZ: 031/0-BPL-SVALT-

2014 

 

B46

r 

Bebauungsplan „Viva 
Felgitsch“, Pumpernig & 

Partner ZT GmbH 

546/7, KG 

Obergralla 

195BN16, 

06.12.2016 

RK: 31.12.2016 

GZ: BPL „VIVA-

Felgitsch“/2016 
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B47

r 

Bebauungsplan „Greenhouse 

Obergralla“, Pumpernig & 

Partner ZT GmbH 

619/10, KG 

Obergralla 

094BN17, 

10.07.2018 

RK: 05.09.2018 

GZ: ABT13-10.100-

31/2015-11 

B48

r 

Teilbebauungsplan „Grazer 

Straße“, Pumpernig & Partner 

ZT GmbH 

246/2, KG 

Obergralla 

138BN18, 

12.12.2018 

RK: 25.12.2018 

GZ: ABT13-10.100-

31/2015-3 

B49

r 

Bebauungsplan „Obergralla 

Mitte“, Pumpernig & Partner 

ZT GmbH 

364/1, KG 

Obergralla 

218BN21 

07.12.2021 

RK: 11.01.2022 

GZ: 031-0-BPl“Wohnen 

Obergralla 

Mitte“/2021 

 

§ 8 

SONDERNUTZUNGEN IM FREILAND 

GEMÄSS § 33 (3) Z. 1 STROG 2010 

 

(1) Auf Basis der durchgeführten Bestandsaufnahme/-analyse werden aufgrund der 

bestehenden Verwendungszwecke und baurechtlichen Konsense sowie der festgelegten 

Zielsetzungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes/Entwicklungsplanes Nr. 5.00 der 

Marktgemeinde Gralla im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 Sondernutzungen im Freiland 

gemäß Plandarstellung und Legende bestimmungsgemäß ausgewiesen. 

 

KG 66154 Obergralla: 

• Abwasserbeseitigungsanlage (ara); Grdst. Nr. 1636/2 

• Öffentliche Parkanlage (öpa); Grdst. Nr. 295/3 und .47 (Teilfl.) 

• Eissportplatz (esp); Grdst. Nr. 184/7 

• Stocksport (ssp); Grdst. Nr. 59/5 

• Sportzentrum (ztr); Fußballsportstätte Grdst. Nr. 333/2 

• Modellflugplatz (mfp): Grdste. Nr. 1315, 1422, 1423, Teilflächen von 1314, 1313 

 

KG 66184 Untergralla: 

• Stocksport (ssp); Grdst. Nr. 36 

• Abwasserbeseitigungsanlage (ara): Grdst. Nr. 97/2 

 

(2) Die Errichtung von Gebäuden, Bauwerken und baulichen Anlagen im Rahmen der 

Sondernutzungen ist bei nachweislicher Erforderlichkeit gemäß den Bestimmungen des  

§ 33 Abs. 5 Z. 1 StROG (Vorlage eines Sachverständigengutachtens) zulässig. 

 

 

§ 9 

ERSICHTLICHMACHUNGEN 

GEMÄSS § 26 (7) STROG 2010 

 
Im Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 der Marktgemeinde Gralla werden folgende 

Ersichtlichmachungen im Planwerk näher dargestellt: 
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(1) Ersichtlichmachungen gemäß § 26 (7) Z. 1, 2, 3, 5, 9 StROG 2010: 

Hinweis: Mit elektronischer Übermittlung vom 09.10.2020, GZ: ABT17-2346/2020-1118 

sowie vom 08.02.2021, GZ: ABT17-4937/2021-127 wurden die GIS-Daten zur Revision 

des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Gralla von der Stabsstelle 

Geoinformation des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung zur weiteren 

Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Die grafische Darstellung der Ersichtlichmachungen 

im Planwerk erfolgt gem. aktuell anzuwendender Planzeichenverordnung 2016, LGBl. 

80/2016, RK: 01.10.2016. 
 

• Verwaltungsgrenzen der Marktgemeinde Gralla, Quelle: DKM 

• fließende und stehende Gewässer, Gerinne, Quellen: DKM und GIS-Datenlieferung 

vom Amt der Stmk. Landesregierung  

• Waldflächen: Quelle: DKM  

• Verkehrsinfrastruktur (Pyhrn Autobahn A9, Landesstraße B73 - Kirchbacher Straße, 

B67 –Grazer Straße, B74 – Sulmtal Straße: Quelle: DKM  

• Hochspannungsfreileitungen und -erdleitungen: E-Werke Ebner und Kiendler, Energie 

Steiermark und Austrian Power Grid GmbH, Quelle: Leitungsbetreiber 

• Süd-Ost-Leitung der Gas Connect Austria GmbH, Quelle: Gas Connect Austria GmbH 

per E-Mail vom 10.10.2012 und Gasleitung der Energie Steiermark Tillmitsch – 

Gabersdorf, Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

• Abflussuntersuchung Mur, Spielfeld – Weitendorf 2007, Abflussuntersuchung Stiefing 

2010: Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

• Naturschutzrechtliche Bestimmungen – Naturschutzbuch: Naturschutzgebiet LS Nr. 

34 – Murauen im Leibnitzer Feld, Naturschutzgebiet LS Nr. 12c - Vogelschutzgebiet, 

Biotope (10590 und 10135) mit Pufferzonen), Naturdenkmal Nr. 860 (Rotkiefer), GIS-

Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

• Denkmalgeschützte Objekte: Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. 

Landesregierung  

• Archäologische Bodenfundstätten: Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. 

Landesregierung 

• Wasserwirtschaftliche Beschränkungen (Brunnen und Quellen), Schutzzonen 1, 2 und 

3 der Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH – Brunnengruppe Leibnitz-Kaindorf und 

Haslacher Au, Autobahnraststätte Gralla Ost und SG Ennstal, Quelle: GIS-

Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung  

• Widmungsgebiet 2 des Grundwasserschutzprogrammes Graz bis Bad Radkersburg 

(LGBl. Nr. 24/2018, Novelle: LGBl. Nr.70/2020), Quelle: GIS-Datenlieferung vom Amt 

der Stmk. Landesregierung  

• Tierhaltungsbetriebe: Angaben der Gemeinde 

• Verdachtsflächen für Altablagerungen (Evidenz) gem. Auszug aus der 

Verdachtsflächendatenbank der Abteilung 15 – Referat Altlasten und 

Verdachtsflächen (GZ: ABT15-44534/2021-2 vom 09.02.2021) 

• Einrichtungen und Bildungseinrichtungen sowie Öffentliche Einrichtungen, Quelle: 

Gemeinde und Bestandsaufnahme durch Raumplaner 
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• Versorgungsanlagen (Transformatoren, Sendeanlagen, Wasserkraftwerke, 

Wasserversorgungsanlagen): GIS-Datenlieferung vom Amt der Stmk. Landesregierung 

und Energie Steiermark 

 

(2) Abstandsbereiche zu Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen: 

a) In einer Entfernung bis 40 m beidseits der Bundesautobahnen (diesfalls Pyhrn 

Autobahn A9), Rampen von Anschlussstellen sowie Zufahrt- und Abfahrtsstraßen 

dürfen Neu-, Zu- und Umbauten nicht vorgenommen sowie Einfriedungen nicht 

angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art weder errichtet noch geändert werden. 

Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat auf Antrag Ausnahmen zuzustimmen, 

soweit dadurch Rücksichten auf den Bestand der Straßenanlagen und des 

Straßenbildes, Verkehrsrücksichten sowie Rücksichten auf die künftige 

Verkehrsentwicklung oder erforderliche Maßnahmen nach §§ 7 und 7a 

Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 236/71 idgF nicht beeinträchtigt werden. 

Eine solche Zustimmung ist auch bei Bauführungen über oder unter 

Bundesautobahnen erforderlich. Wird die Zustimmung nicht binnen 6 Wochen nach 

Einlangen des Antrages erteilt, so entscheidet auf Antrag die Behörde über die 

Ausnahmebewilligung. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) ist in diesem Verfahren 

Partei im Sinne des § 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991. Die 

einschlägigen straßenpolizeilichen Vorschriften bleiben unberührt (gem. § 21 (1) und 

(2) Bundesstraßengesetz 1971 idgF.  

 

b) Gemäß den Bestimmungen des § 24 (1) Stmk. Landes-Straßenverwaltungsgesetz 

1964 (LGBl. 154/1964 idgF) gilt für bauliche Anlagen, Veränderungen des 

natürlichen Geländes und Einfriedungen an Straßen Folgendes:  

 

An Durchzugsstrecken ist die Baufluchtlinie, insofern eine solche schon festgesetzt 

ist, einzuhalten. Die Errichtung von und der Zubau an baulichen Anlagen sowie 

Veränderungen des natürlichen Geländes dürfen innerhalb einer Entfernung von 

15 m von der Landesstraße nur mit Zustimmung der Straßenverwaltung erfolgen.  

 

Die Errichtung und Änderung von Einfriedungen, ausgenommen Zäune, die die 

Ablagerung von Schnee nicht behindern, ist innerhalb einer Entfernung von 5 m von 

der Straße nur mit Zustimmung der Straßenverwaltung zulässig, auch wenn keine 

baubehördliche Bewilligung notwendig ist.  

Die Entfernung zur Straße ist zu messen: 

-  vom äußeren Rand des Straßengrabens, 

-  bei aufgedämmten Straßen vom Böschungsfuß, 

 

-  bei im Gelände eingeschnittenen Straßen von der oberen Einschnitt-    

     böschungskante, 

-  in Ermangelung von Gräben und Böschungen von der äußeren  

     Begrenzungslinie der Straßenbankette. 
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 c) Bei Gemeindestraßen und öffentlichen Interessentenwegen gilt das gleiche für eine 

Entfernung bis zu 5 m bzw. für Einfriedungen bis zu 2 m. 

 

(3) Sicherheitsbereiche und Schutzabstände entlang von Mittel- und Hoch-

spannungsfreileitungen: 

 Bei Bauführungen im Nahbereich von Mittel- und Hochspannungsfreileitungen sind die 

erforderlichen Schutzabstände der Leiter von Bauwerksteilen gem. ÖVE/ÖNORM EN 

50341, ÖVE/ÖNORM EN 50110 sowie ÖVE/ÖNORM E 8850 jedenfalls einzuhalten und 

die zuständige Vertretung des Energieversorgungsunternehmens (EVU) beizuziehen. 

  

(4) Ersichtlichmachung von Waldflächen gemäß Abschnitt II des Forstgesetzes 1975, BGBl. 

Nr. 1975/440 idgF (forstliche Raumplanung): 

Die Darstellung der Waldgebiete im Sinne des § 7 (2) leg cit erfolgt aufgrund der 

Ausweisungen in der DKM (Stand: 01.10.2021) und nach Bekanntgabe der BH Leibnitz. 

Bestehen Zweifel, ob eine Grundfläche Wald ist, so hat die Behörde von Amtswegen oder 

auf Antrag eines Berechtigten gemäß § 19 (1) ein Feststellungsverfahren gemäß § 5 

ForstG 1975 durchzuführen. Hierbei ist § 19 (4) (Partei iSd § 8 AVG) sinngemäß 

anzuwenden. Vor Errichtung von baulichen Anlagen bzw. Nutzung von Grundflächen, die 

als Wald ersichtlich gemacht sind, ist eine Rodungsbewilligung gem. § 18 leg.cit. 

einzuholen. 

 

(5) Altablagerungen und Altlastenverdachtsflächen mit Bezug auf das 

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989 idgF: 

Eine genauere Abschätzung und Beurteilung der im Flächenwidmungsplan ersichtlich 

gemachten Altablagerungen (ALTL – Evidenz ABT15), die gemäß § 11 (2) Z. 2 

Altlastensanierungsgesetz 1989 in der Verdachtsflächendatenbank Steiermark geführt 

werden (GZ: ABT15-44534/2021-2 vom 09.02.2021), sind im Zuge nachfolgender 

Individualverfahren (Bauverfahren) im jeweiligen Anlassfall verbindlich vorzunehmen. Bei 

allen Bauführungen (auch innerhalb von Verkehrsflächen oder im Freiland) sind die 

Einholung von umfassenden fachspezifischen Gutachten zur weiteren Nutzung und der 

Nachweis der Eignung der betroffenen Flächen für eine Bebauung erforderlich. 

 

(6) Naturschutzrechtliche Tatbestände:  

Im Zuge der nachfolgenden Individualverfahren ist im jeweiligen Anlassfall zu prüfen, ob 

eine Bewilligung gem. den Bestimmungen des Stmk. Naturschutzgesetzes 2017 bei Lage 

innerhalb des im Flächenwidmungsplan ersichtlich gemachten Naturschutzgebietes 12C 

(Vogelschutzgebiet), der ersichtlich gemachten Biotope Nr. 10590 und 10135 und 

innerhalb des Landschaftsschutzgebietes LS 34 - Murauen im Leibnitzer Feld erforderlich 

ist.  Das Naturdenkmal lfde. Nr. 860 (Rotkiefer) ist im Planwerk ersichtlich gemacht.  

 

 (7) Archäologische Bodenfundstätten:  

Bei allen Bautätigkeiten innerhalb der beiden ersichtlich gemachten Bodenfundstätten ist 

die Beiziehung des Bundesdenkmalamtes bei allen Planungen sowie im Anlassfall die 
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Durchführung von archäologischen Voruntersuchungen sowie der punktuelle Nachweis 

der Standsicherheit erforderlich und sind diese Nachweise im Zuge der nachfolgenden 

Individualverfahren verpflichtend beizubringen. Bei sogenannten Zufallsfunden ist die 

Behörde umgehend zu kontaktieren.   

 

§ 10 

UFERSTREIFEN ENTLANG VON GEWÄSSERN/  

NIEDERSCHLAGS- UND HANGWASSERENTSORGUNG 

 

(1) Freihaltung entlang natürlich fließender Gewässer 

Zur Sicherstellung der ökologischen Funktionsfähigkeit sowie Freihaltung der Uferzonen 

im Sinne des § 30 (3) WRG 1959 idgF13 und gemäß den geltenden Bestimmungen des 

Sachprogrammes zur hochwassersicheren Entwicklung der Siedlungsräume (LGBl. Nr. 

117/2005) sowie den Bestimmungen des REPRO Südweststeiermark (Grünzonen) sind 

mind. 10 m bzw. 20,0 m (Mur), gemessen ab der Böschungsoberkante, von 

Baulandfestlegungen bzw. von solchen Sondernutzungen im Freiland, die das 

Schadenspotenzial erhöhen und Abflusshindernisse darstellen, freizuhalten. Abweichend 

können für Baulückenschließungen geringen Ausmaßes Ausnahmen gewährt werden. 

Dabei ist die ökologische Funktion des jeweiligen Uferstreifens zu berücksichtigen. 

Geltende Rechtsbestände vor Rechtskraft der Verordnung der Steiermärkischen 

Landesregierung über das Programm zur hochwassersicheren Entwicklung der 

Siedlungsräume (SAPRO Hochwasser) (LGBl. Nr. 117/2005, Rechtskraft mit 01.01.2006) 

bleiben von den in § 4 (1) leg. cit. genannten Maßnahmen unberührt.  

 

(2) Niederschlags- und Hangwasserentsorgung 

Zur Verringerung jeglicher Hochwassersituationen sowie zur Sicherstellung des Wasser-

haushaltes ist es erforderlich, möglichst viel unbehandeltes Meteorwasser und 

Hangwasser gemäß Hangwasserkarte des Digitalen Atlas Steiermark an Ort und Stelle 

zurückzuhalten und zur Versickerung zu bringen und nur bei Überlastung von 

diesbezüglichen Anlagen (Flächen-, Mulden-, Becken-, Retentionsraumversickerung, 

Filtermulden, Regenrückhaltebecken, Retentions- und Filterbecken etc.) in einen Vorfluter 

einzuleiten. Belastete Meteorwässer müssen, sofern nicht eine Einleitung in die 

Kanalisation gefordert ist, vor Versickerung dem Stand der Technik entsprechend 

gereinigt werden.  

 

Hinsichtlich der hydraulischen Bemessung, Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen 

wird auf die ÖNORM B 2506-1, B 2506-2, B 2506-2, die ÖWAV-Regelblätter 35 und 45 

bzw. das DWA-Regelblattes A 138, jeweils in der geltenden Fassung sowie den Leitfaden 

für Oberflächenentwässerung, Herausgeber: Land Steiermark, Ausgabe 2.1 aus August 

2017 verwiesen (wasserbautechnische Gesamtbetrachtung im Anlassfall).  

 

 
13 Gemäß § 30 (3) WRG 1959 idgF wird unter Schutz der Gewässer in diesem Bundesgesetz die Erhaltung der natürlichen 

Beschaffenheit des Gewässers und der für die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers maßgeblichen Uferbereiche 
sowie der Schutz des Grundwassers verstanden.  
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§ 11 

MASSNAHMEN ZUR AKTIVEN BODENPOLITIK  

GEMÄSS § 34 STROG 2010  

 

(1) Privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß § 35 StROG 2010 

a) Die abgeschlossenen und noch geltenden privatwirtschaftlichen Maßnahmen gemäß         

§ 35 StROG 2010 des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.00 idgF werden im Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 als Maßnahme zur Aktiven Bodenpolitik fortgeführt.  

 

b) Für die im Rahmen der gegenständlichen Revision neu festgelegten Baulandflächen 

kleiner 3.000 m² Gesamtfläche, für welche ein Bauwunsch abgegeben und dieser 

positiv beurteilt wurde, wird eine privatwirtschaftliche Maßnahme gemäß § 35 

StROG 2010 abgeschlossen. 

 

(2) Bebauungsfrist gemäß § 36 StROG 2010 

Für nachfolgend aufgelisteten unbebauten Baulandflächen werden gemäß § 36 StROG 

2010 nachfolgende Bebauungsfristen von 10 Jahren mit nachfolgend angeführten 

Fristbeginn als Maßnahmen zur Aktiven Bodenpolitik festgelegt.  

 

Grdst. Nr. 
Flächenwidmung 

Flächenausmaß 

Beginn der 

Bebauungsfrist 
Sanktion 

KG 66154 Obergralla 

62 WA (2) 0,2-0,4 

3.867 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B1 

Rückwidmung ins 

Freiland 

616/1, 621/4 WA (3) 0,2-0,4 

3.351 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B2 

Investitionsabgabe 

585/2 WA (5) 0,2-0,4 

3.315 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

512/7, 520/6 WA (7) 0,2-0,4 

4.306 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

463/1, 464/2, 

471/3, 471/5 

WA (8) 0,2-0,4 

5.493 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B3 

Investitionsabgabe 

395/3, 396/3, 

397/3 

WA (10) 0,2-0,4 

4.936 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B4 

Investitionsabgabe 

388/3, 392/6 WA (10) 0,2-0,4 

7.764 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B4 

Investitionsabgabe 

379, 383/2, 

388/1 

WA (10) / WA (11) 

0,2-0,4      5.665 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B4/B5 

Investitionsabgabe 

387/1, 392/2 WA (12) 0,2-0,4 

10.323 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B6 

Investitionsabgabe 

384/1, 384/2, 

.6 

WA (12) 0,2-0,4 

4.454 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B6 

Investitionsabgabe 

370/7 WA (13) 0,2-0,4 

4.008 m² 
Rechtskraft Investitionsabgabe 
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Bebauungsplan B7 

278/4, 278/5 KG (17) 0,5-0,8 

6.726 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B9 

Investitionsabgabe 

212, 213/1 WA (19), WR (19) 

0,2-0,4    7.427 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B11 

Investitionsabgabe 

184/2, 184/3 WA (21) 0,2-0,4 

5.288 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B13 

Investitionsabgabe 

213/2 WA (22) 0,2-0,4 

3.601 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B14 

Investitionsabgabe 

335/1, 335/3, 

335/22, 335/23 

335/24 

WA 0,2-0,4 

4.545 m² 

Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

619/11 WA 0,2-0,4 

4.384 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

328/1 WA 0,2-0,6 

4.880 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

223/1, 223/2 WA  0,2-0,4 

3.588 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

349/1, 352/1, 

364/1, 370/1 

WA 0,2-0,4 

20.415 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

KG 66184 Untergralla 

382/3, 388/1, 

392/3 

WA (26) 0,2-0,4 

5.011 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B15 

Investitionsabgabe 

352/1, 352/2 WA (27) 0,2-0,4 

3.701 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B16 

Investitionsabgabe 

345/1, 350/1 WA (27) 0,2-0,4 

5.963 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B16 

Investitionsabgabe 

338/2, 339/2 WA (28) 0,2-0,4 

3.974 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B17 

Investitionsabgabe 

339/1, 344/1, 

344/3 

WA (28) 0,2-0,4 

5.835 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B17 

Investitionsabgabe 

434/1, 434/2 WA (29) 0,2-0,4 

11.476 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

439/1 WA (30) 0,2-0,4 

8.864 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B18 

Investitionsabgabe 

443/1 WA (30) 0,2-0,4 

5.537 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B18 

Investitionsabgabe 

448/1 WA (30) 0,2-0,4 

3.069 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B18 

Investitionsabgabe 

447 WA (30) 0,2-0,4 

4.088 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B18 

Investitionsabgabe 

297/1, 298/3, 

298/4 

GG (31) 0,2-1,0 

14.100 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B19 

 

Investitionsabgabe 
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296/3 GG (31) 0,2-1,0 

5.272 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B19 

Investitionsabgabe 

263/2, 264/2, 

583/1  

l1 (32) 0,2-1,5 

5.066 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B20 

Investitionsabgabe 

252/2, 253/2 GG (33) 0,2-1,0 

6.668 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B21 

Investitionsabgabe 

251/4 GG (33) 0,2-1,0 

3.599 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B21 

Investitionsabgabe 

250/2 GG (33) 0,2-1,0 

3.056 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B21 

Investitionsabgabe 

248/2 GG (33) 0,2-1,0 

8.145 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B21 

Investitionsabgabe 

254/3 GG (34) 0,2-1,0 

12.400 m² 

Rechtskraft  

Bebauungsplan B22 

Investitionsabgabe 

256/2 GG (35) 0,2-1,0 

3.871 m² 

Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

578/1 l1 (36) 0,2-1,0 

3.358 m² 
Rechtskraft  

Bebauungsplan B23 

Investitionsabgabe 

578/3 E2 0,5-1,2 

4.894 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

269, 270/1, 

276/1, 277, 

278, 283/1, 

286/4 

l1 0,2-1,5 

29.330 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

287/1 E2 0,5-1,5 

5.365 m² 

Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

293/6 E2 0,5-1,5 

7.582 m² 
Rechtskraft Flächen-

widmungsplan Nr. 5.00 

Investitionsabgabe 

Als Sanktion wird für alle grundstücksbezogenen oben aufgelisteten Flächen bei 

fruchtlosem Fristablauf die Investitionsabgabe von € 1,00 pro m² pro Jahr gemäß 

geltendem StROG 2010 festgelegt (in den zentralen Siedlungsbereichen des 

Teilregionalen Zentrums Gralla) oder erfolgt eine entschädigungslose Rückwidmung ins 

Freiland (in den dezentralen Siedlungsbereichen). Diesbezüglich gelten die 

Bestimmungen des § 36 (5) StROG 2010. 

 

(3) Vorbehaltsfläche gem. § 37 StROG 2010  

Zur Verwirklichung der angestrebten Entwicklungsziele wird im öffentlichen Interesse 

nachfolgende Vorbehaltsfläche gem. § 37 StROG 2010 als Maßnahme zur Aktiven 

Bodenpolitik festgelegt.  

Grdst. Nr. 
Flächenwidmung 

Flächenausmaß 
Vorbehaltsfläche 

KG 66154 Obergralla 

331/7, 334/1 

(Teilfl.) 

WA (15), 0,2-0,6,  

7.938 m² 
Soziale Einrichtungen und 

Gesundheitsversorgung (ge ve) 




